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Zur Statistik der deutschen Sozialversicherung.
Von H. v. Waldheim, dipl. Versicherungsverständiger, Berlin.

Von
welcher Seite man auch an die Pro¬

bleme der Sozialversicherung herantreten

¦löffet man wird stets auf ihre Statistik als das

Kernstück aller wissenschaftlichen Erörterung

stoben. Die Sozialversicherung ist eine Insti¬

tution, die den Begriff der Massen in sich trägt.

Ihre Erscheinungen sind, soweit irgend wichtig,

Missenerscheinungen. Ueber sie aus dem

Einzelfall heraus zu urteilen, ist unmöglich.
Das Problem der traumatischen Neurose, der

R* ntensucht und Rentenhysterie, um ein Bei¬

spiel herauszugreifen — an sich ein höchst in¬

dividuelles Problem — ist nur dann diskutierbar,
wenn es als Massenerscheinung bei den Ver¬

sicherten auftritt.

i.

Nun könnte man mit einigem Sarkasmus

sagen: das wichtigste an der Statistik der deut¬

schen Sozialversicherung ist der Umstand, daß

lie gar nicht existiert. Wohl gibt es eine Sta¬

tistik der reichsgesetzlichen Krankenversiche¬

rung, eine solche der knappschaftlichen und

eine solche der Ersatzkassen, es gibt auch eine

tistik der Unfall- und der In validen versiche-

rung, es gibt endlich eine Statistik der Ange-
Uten vei Sicherung. Aber jede wird nach an-

en Methoden, unter anderen Gesichtspunk-
. von anderen O ganen erhoben und jede
d an anderer Stelle veröffentlicht.

Das Erhebungsorgan für die Statistik der

nkenVersicherung ist das Statistische Reichs-

it. Seit 18S5 erscheinen Jahr für Jahr in den

«nannten „grünen Heften", den Einzelbän¬

der „Statistik des Deutschen Reichs" die

hte über die Krankenversicherung im Ver-

t eines Jahres. In diesen Bänden ist, solange
Knappschaftswesen noch landesrechtlich

• jelt war, die Statistik der knappschait-
n Krankenversicherung nicht enthalten.

se wurde vor 1900 nur kurz im „Kompaß4*,
Organ der knappschaftlichen Berufsorgani-

n veröffentlicht, nach 1900 erschien sie

den „Vierteljahrsheften zur Statistik des

Deutschen Reichs", und 1924 wurde sie erst¬

malig in die reichsgesetzliche Krankenver¬

sicherung mit hineingearbeitet. Leider ist aber

ein vollständiger Ueberblick über die Kranken¬

versicherung damit immer noch nicht gelungen.

Vom Inkrafttreten der Reichsversieherungs¬
ordnung ab, in deren Zusammenhang die Hilfs¬

kassen dem Reichsaufsichtsamt für Privatver¬

sicherung unterstellt werden sollten, wird die

Statistik der Ersatzkassen von diesem Amt er¬

hoben und veröffentlicht.

Die Unfall- und Invalidenversicherung wird

statistisch vom Reichsversicherungsamt beob¬

achtet. Veröffentlicht wird dementsprechend
dieser Teil der Sozialversicherungsstatistik in

den „Amtlichen Nachrichten des Reichsver¬

sicherungsamts44.

Endlich erhebt die Reichsve^sicherungsanstalt
für Angestellte gesondert die Statistik der An¬

gestelltenversicherung und veröffentlicht sie

dementsprechend in ihren eigenen Amtlichen

Nachrichten.

Von einer zentralen Statistik der deutschen

Sozialversicherung, die doch in einer ununter¬

brochenen vierzigjährigen Entwicklung immer

mehr zu einem einzigen sozialpolitischen Or¬

ganismus zusammenwächst, kann also keine

Rede sein. Ja, es bereitet die größten Schwie¬

rigkeiten diese auseinanderstrebenden Sta¬

tistiken auch nur einigermaßen ineinanderzu¬

passen. Dieser Mangel, der für die ganze

deutsche Sozialstatistik einen großen Verlust

bedeutet, ist schon in den Anfängen der So¬

zialversicherung herbem Tadel begegnet. Seit

einiger Zeit versucht der Reichsarbeitsminister

die Lücke jedenfalls durch eine große Ueber¬

sicht auszufüllen, die als periodische Denkschrift

in <^en Reichstagsdrucksachen und im Reichs¬

arbeitsblatt veröffentlicht wird. Das Fehlen

einer einheitlichen Erhebung wird damit jedoch
bei weitem nicht ausgeglichen. Hier könnte ein

wichtiger Ansatz zur Vereinheitlichung und

Vereinfachung der Sozialversicherung gemacht



werden, ohne erheblichen politischen und ver¬

waltungsrechtlichen Schwierigkeiten zu begeg¬
nen. Ist doch laut Artikel XIII des Gesetzes vom

1(>. Juni 1923 die Verordnungsgewalt über die

Statistik in dei Krankenversicherung vom

Bundesstaat auf den Reichsai beitsminister über¬

gegangen, so daß jetzt für die drei wichtigsten
Sozialversic herungszweige eine einheitliehe Sta¬

tistik durch Vereinbarung zwischen Arbeits-
Minist*11 iuin und Reichsversicherungsamt ge¬
schaffen weiden kann.

II.

Hedenken wir, daß in den nächsten Jahren

die Statistik der kommenden Reichsarheitslosen-

veisirheiung aufzubauen sein wird, so erkennen
wir die ganze Wichtigkeit einer solchen Re¬

form. Diesei Teil dei Sozialversicherung»-
Statistik wird vor allem unter dem Gesichts¬

punkt dei Vergleichbarkeit mit der Kranken-

vei siehe, ung einzurichten sein. Der Zusammen¬

hang zwischen Krankheitshauligkeit und Kon¬

junktur ist ja gerade amtlicherseits betont wor¬

den, der Zusammenhang zwischen Mitglieder"
stand der Krankenkassen und Arbeitsmarktlage
liegt aut der Hand, auch ein Zusammenhang
zwischen den Verwaltungskosten der beiden Or¬

ganisationen wird unter Umständen bestehen

bleiben. Schon aus diesem Grunde darf gehofft
werden, dafi du s« i Teil der Sozialversiche-

rungssta tistik gleichfalls dem Statistischen

Reichsami untei stellt werden wird. Eine solche

Mahnahme empfiehlt sich auch deshalb, weil

man die starken, engen, wechselseitigen Be¬

ziehungen zwischen dei Statistik der Arbeits¬

losen \ ei Sicherung und der dem Statistischen
Reichsamt unterstellten Konjunkturforschung,
Berufs- und Gewerbestatistik bei ücksic htigt.
Das Grundinateiial dei Arbeitsinai ktstatistik
ist ja schon seil langem in der monatlichen

MitgliedernachWeisung der Krankenkassen ge¬
geben. Hat hier erst einmal das Karteisystem
das primitive Listensystem endgültig verdrängt,
so wiid sich auch leicht eine kurzfristigere
Nach Weisung des MitgliederStandes» etwa

wöchentlich oder zehntägig, durchführen lassen.
Es brauchen ja nur die neu hinzugekommenen
oder abgegangenen Karten bis zur jeweiligen
Erhebung gesondert abgelegt zu werden. Durch
Farbe und Forin der Karten lassen sich weitere
Meikmale der Erhebung leicht andeuten. Es
wiid Sache der Konjunkturforschung sein, diese
Merkmale so zu lassen, dafi sie die an sich

regional unterteilte Krankenversicherung»-
Statistik in Arbeitsinarktgruppen einteilen« Bei
den Betriebskrankenkassen wird sich diese Ein-
tt iliing einigermaßen erübrigen, dagegen wer«

den insbesondere die Orts-, Land- und Eisatz¬
kassen in ihr Aufnahmeformulai die Frage nach
dem Berui einsetzen müssen und bei der Ueber«
tragui g auf die Karteikarte die Versicherten
den einzelnen Konjunkturgetahrenklassen zu¬

weisen müssen.

m.
Neben einer Erweiterung der Erhebungs¬

merkmale bei den bisherigen Mitgliedernach-
Weisungen der Krankenversicherung wird sich

aber empfehlen, auch den Kreis der Mitglieder
im statistischen Sinne erheblich zu erweitern.
Die Mitgliederziffer in der Krankenversicherung
ist ja die Grundlage aller übrigen vergleichen¬
den Berechnungen. Nicht nur das Steigen odei

Fallen der Krankheitshäufigkeit, auch das der

. Beitiäge, der einzelnen Ausgaben, der Anzahl
des Bureaupersonals usw., muß auf den Kopf
des einsehen Mitgliedes errechnet werden. Es
ist ohne weiteres sicher, daß die Steigerung der

sozialen Lasten, die in den letzten Jahren zum

politischen Schlagwort geworden ist, ein ganz

anderes Gesicht gewinnt, wenn nicht nur auf

der zweifellos gestiegenen Absolutziffer herum¬

geritten wird, sondern wenn berücksichtigt wer¬

den könnte, daß die Mitgliedschaft im wirt¬

schaftlichen Sinne eine so gewaltige Erweite¬

rung durch die Ausdehnung der Familienkran¬
ken- und Wochenhilfe erfahren hat. Alle Be¬

rechnungen, die auf der einen Seite Gesamt¬
ziffern berücksichtigen, auf der anderen Seite
diese Gesamtziffern aber auf den viel engeren

juristischen Mitgliederkreis umrechnen, sind
falsch. Wie erheblich diese Fehler sind, geht
schon aus einer Schätzung des Statistischen
Reichsamts hervor, die die Zahl der Familien¬

versicherten ($$§ 205a bis 205d RVO.) im Jahre»

1014 auf 4 700 000, im Jahre 1024 auf 14 300 000

Personen einschätzt. (Diese Differenz ist haupt¬
sächlich darauf zurückzuführen, daß die Mehr¬

zahl der Kassen nach dem Kriege die Familien¬
hilfe eingeführt hat. Die Schriftleitung.) Zu
den Kerntruppen der Versicherten, die nach

§ 165 RVO. „versichert werden4-, gesellt sich
also ein wachsender Kreis von Peripheriever-
sicherten oder um Ausdrücke der allgemeinen
Versicherungstechnik anzuwenden: Um den

Kreis von Versicherungsnehmern legt sich ein

wachsender Kreis von Versicherten, die nicht

zugleich Versicherungsnehmer sind. Diese Per¬

sonen, die also einen Leistungsanspruch ohne

persönliche Beitragspflicht haben, verschieben
das Bild der Krankenversicherung völlig und

erweisen einen großen Teil der Vorwürfe gegen¬
über den Krankenversicherungstrügern als

nichtig.
Betrachten wir zunächst die Schätzung des

Statistischen Reichsamtes näher.
Unmittelbar versichert waren 1014 bei den

reichsgesetzlichen Krankenkassen 15 000 586

Personen, dazu nach der Schätzung de>s Amtes
4700000 indirekt versicherte Angehörige, ins¬

gesamt 20309586.
Im Jahre 1924 waren diese Zahlen beide ge¬

stiegen und zwar waren es 17 287 Öl 1 direkt

Versicherte, 14 300 000 indirekt Versicherte

inagesamt 31 587 811.

Dementsprechend hatte sich der innere Kreis
der Krankenversicherten um 11 v. H., die Peri-
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Jtfrie jedoch um 300 v. H. ausgedehnt. Das

inpo, mit dem die statutarische Ausdehnung
> Versichertenkreises auf die Angehörigen

.or sich ging, wird durch die folgenden Ziffern

h näher beleuchtet. Satzungsgemäße Fa-

llienhilfe gewährten 1014: 37,1 v. H. sämt-

(her reichsgesetzlicher Krankenkassen, 1924

jedoch 81,5 v. H. Die Knappschaften hielten

mit dieser Entwicklung durchaus Schritt. Im

( inzelnen hatten eine derartige Bestimmung:
Ortsk. Landk. Betrk. Innungsk.

1914: 270 12,6 43,2 46,1
1924: 83,8 60,1 84,4 70,9

IV.

Diese Schätzung des Reichsamtes läßt sich

in mit Hilfe der ersten Reichsergebnisse der

B rufszählung vom 16. Juni 1925 einigermaßen

ahprüfen. Die Be ufszählung ermöglicht es

¦, nicht nur die direkten Krankenversicherten

ft die einzelnen Berufsgruppen mit einiger
Sicherheit zu verteilen, sondern auch die Be-

: atszugehörigen, d. h. die Erwerbstätigen und

deren nicht erwerbstätige Angehörige aus¬

zuzählen. Der Kreis der direkt Krankenver¬

sicherten dürfte sich dabei ungefähr über fol¬

gende Berufsgruppen erstrecken: Sämtliche Ar¬

beiter: 14 433 751, sämtliche Angestellten und

Beamten mit Ausnahme der Gruppe D (Ver¬
waltung, Heerwesen, Kirche, freie Berufe):
1 121 265 Personen, Hausgewerbetreibende:
J75 250, Hausangestellte: 1325 586, insgesamt

1 155 852 Personen in versicherungspflichtigen
Berufen. Diese Aufrechnung weist nur eine ge¬

linge Abweichung von der Zahl der Kranken-

isicherten im Jahre 1925 auf, die in sämt¬

lichen Kassen (einschließlich der Mitglieder
der Knappschaftlichen Krankenversicherung
sich nach einem einstweiligen Ergebnis auf

20 '200 541 belaufen hat, kann daher mit gutem
Recht einer Angehörigenzählung zugrunde ge-

rt werden.

Die Angehörigen der betreffenden Berufs«

schichten beliefen sich nun auf

Angehörige der Arbeiter . . .
12 140 055

der Angesteliten (s. o.) ...
3706017

der Hausgewerbetreibenden . .
151 550

der Hausangestellten .... 63700

insgesamt 16 062 222

Hinzu kommt noch ein Teil der 5 565481 mit-

Ifenden Familienangehörigen, deren Haupt-
il allerdings zu den Familien der 5 538 497

selbständigen gehören dürfte. Immerhin dürften

I den 20 200 000 Direktversicherten etwa

'S Millionen Versichertenangehörige kommen.

i ücksichtigen wir nun, daß 81,5 v. H. aller

tssen Familienkrankenversicherung gewährt,
" haben wir von diesen rund 18 Millionen

3,5 v. H. oder 3,33 Millionen noch nicht an-

pi"uchsberechtigte Familienangehörige in Ab-

g zu bringen. Mithin bleiben indirekte Mit-
der der Krankenversicherung in 1924 1925

etwa 14 690000 Personen, was mit der

Schätzung der Krankenversicherungsstatistik
einigermaßen in Einklang steht. Zählen wir
diese indirekt Versicherten den Direktversicher¬
ten in 1925 zu, so erhalten wir für 1925 eine

Gesamtmitgliedschaft der Krankenversicherung
von '34 870 541 Personen.

V.

Rechtfertigt es sich nun, diese rund 70 v. H.

höhere Mitgliederziffer den Pro-Kopf-Bercx:h-
nungen der Beitragsleistungen, der Ausgaben,
der Verwaltungskosten usw. zugrunde zu legen?
Diese Frage beantwortet sich einigermaßen
aus dem Anteil, den gerade diejenigen Aus¬

gaben an der allgemeinen Umsatzsteigerung
haben, die den Familienversicherten zugute
kommen. Dementsprechend müßten vor allem

die Sachleistungen (§ 205b) eine relativ höhere

Steigerung pro Kopf der Direktversicherten er¬

fahren haben, als die Barleistungen. Da 1914

auf 100 Direktversicherte 33 versicherte Fa¬

milienangehörige, 1024 jedoch 85 Familienange¬
hörige kommen, ist die Gesamtsteigerung wie

133 : 185 zu erwarten, was einer Sachleistungs¬
steigerung von 40 v. H. pro Kopf des Direkt¬

versicherten erklären würde.

Berücksichtigen wir dazu die Preissteigerung
von 1914 auf 1924 mit 50 v. H., was für viele

Preise des Gesundheitsmarktes noch nicht ein¬

mal ausreichen dürfte, so wäre eine Gesamt¬

steigerung der Ausgaben pro Kopf des Direkt¬

versicherten ohne jede Besserstellung des Ver¬

sicherten erklärt. Es betrugen nun die Aus-

gaben in Mark jährlich für einen Direktver¬

sicherten für Krankenbehandlung 1914: 7,47 Mk.,
1924: 14,36 Mk., für Arznei 1914: 3,75 Mk., 1924:

5,34 Mk., für Krankenhauspflege 1914: 4,03 Mk.,
1924: 6,39 Mk., für Genesendenfürsorge 1014:

0,02 Mk., 1924: 0,14 Mk., für allgemeine Für¬

sorge 1914: 0,00 Mk., 1924: 0,21 Mk.

Die Ausgaben für Krankenbehandlung stiegen
also um ein Geringes mehr als erwartungs¬

gemäß, nämlich um 93 v. H. Hier ist also wirk¬

lich eine minimale Mehrausgabe für den ein¬

zelnen Versicherten zu verzeichnen, die aber
von der so erheblich gestiegenen Krankheits¬

häufigkeit der Direktversicherten weit über¬

kompensiert wird. Auch hier kann deshalb gc*~

sagt werden, daß die Ausgaben der Kranken¬

versicherung im Verhältnis zur Leistungssteige¬
rung gesunken sind, daß sie also im privatwirt¬
schaftlichen Sinne rationeller geworden ist.

Dem Sozialpolitiker drängt sich dabei natürlich

die Frage auf, ob die Kosten dieser Rationali¬

sierung nicht auch auf die Beschäftigten des

Hygieneapparates abgewälzt sind, ob nicht auch

hier Arbeitslosigkeit, Lohn- und Gehaltssenkun¬

gen u. a. bei den KassenangesteUten, Aerzten,

Optikern und Apothekern, Schwestern und Pfle¬

gern, bei den Angestellten und Arbeitern der

liefernden Industrie» dem Rationalisier ungs-

prozeß auf dem Fuße folgen. Daß es eine solche
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Frage nicht nur im Umkreis der viel erörterten

ärztlichen Standesinteressen gibt, zeigt sich bei

den persönlichen Verwaltungskosten der Kassen,

die von 1914 bis 1924 nur von 2,07 Mk. auf

2,87 Mk. pro Kopf des Direktversicherten stie¬

gen. Daraus ergibt sich, daß die Kassenange-

stelltenschaft bei 40 v. H. Mehrleistung und er¬

heblich gesunkener Lohnkaufkraft gleichfalls

von der Rationalisierung betroffen worden ist.

Auch die Arznei- and Krankenhauskosten sind

bei weitem nicht entsprechend der Steigerung

der Anspruchsberechtigten erhöht. Bedenken

wir, daß % aller Familienversicherten auf

Arznei, 3K Fünftel auf Krankenhauspflege An¬

spruch haben, so wäre hier eine etwa 75proz.

Kostensteigerung zu erwarten. In Wirklichkeit

beträgt jedoch die Steigerung der Arzneikosten

nur etwa 40 v. H. (die Erklärung dürfte in der

Begrenzung der Familienhilfe zu finden sein;

Krankenhauskasten werden überwiegend nur für

eine gewisse Zeit und oft nur in bestimmter

Höhe erstattet, Heilmittel werden zum Teil

selbst abgegeben. Denn die Tagessätze für

Krankenhauspflege haben sich fast verdoppelt,
ebenso stiegen die Kosten der Arzneien und

Heilmittel. Die Ortskrankenkassen hatten dafür

1025 = 6,85 Mk., 1926 — 8,14 Mk. aufzuwenden.

Die Schriftleitung.), die der Krankenpflege nur

56 v. H. Viel ist schon über die Arzneikosten

gesagt worden, während der Rückgang der

Krankenhauspflegekosten noch nicht genügend

beachtet worden ist. Es ist logisch, daß sich

ein solcher Rückgang zunächst nur auf Kosten

einer Steigerung der allgemeinen Krankheits¬

häufigkeit vollziehen kann. Nur durch häufige¬

ren Arztbesuch, durch stärkere Belichtung der

kleinen Kuren kann den großen langwierigen

Erkrankungen mit Krankenhauspflege ent¬

gegengearbeitet wenden.

Nicht nur mit den gesundheitlichen Folgen

des Krieges und mit erhöhter Arbeitslosigkeit,

sondern auch mit einer völlig anderen Kranken¬

politik darf also die Steigerung der Krankheits¬

häufigkeit erklärt werden. Diese veränderte

oder besser gesteigerte Krankenpolitik der

Sozialversicherung, die es auf die Wc^ckung

eines hygienischen Massenbewußtseins abge¬

sehen hat, zeigt sich besonders in zwei kleineren

aber sehr charakteristischen Ausgabeposten:
der Genesendenfürsorge, die von 2 auf 14 Pf,,

und der allgemeinen Fürsorge, die von 0 auf

21 Pf. pro Kopf des Direktversicherten ge¬

stiegen ist- Es bedarf vielleicht der Erinnerung,
daß sich die Zielsetzung unserer Sozialversiche¬

rungspolitik von Grund auf verändert hat. Sie

ist gleichsam aktivistisch geworden, hat die

Offensive gegen die Schäden am sozialen

Körper ergriffen und verläßt damit den Boden

des reinen Versicherungsbetriebes mehr und

mehr. Im Versicherungsbetriebe liegt etwas

kapitalistisch-passives, etwas negativ-abwarten¬
des. Die Idee, einen Schaden an der Person

durch Geld heben zu können, ist und bleibt im

Materialismus einer Zeit haften, die trotz

ihrer imposanten Züg-e hinter uns glücklich in

Trümmern liegt. Imposant war die Idee,

36 Millionen Menschen in einer Organisation

zu vereinen, die die Leiden dieser Millionen

durch reine Geldversicherungen von den Schad¬

losen an die Schadensbetroffenen lindern sollte.

Aber sie war auch absurd, solange sie eine

reine Verteidigungsstellung einnahm. Erst der

aktive Kampf gegen die Schadensquellen führt

sie aus ihrer schiefen Stellung heraus und gibt
ihr vollen sozialpolitischen Gehalt. Zweifellos

verliert sie dadurch an ihrem Charakter als

Individualversicherung. Indem sie sich Leistun¬

gen zuwendet, die immer weniger einem Einzel¬

nen zur Last geschrieben werden können, die

immer weniger abrechenbar sind, schwindet der

Prämiencharakter der Beiträge immer mehr

dahin. Insbesondere fallen die Lasten der

Familienhilfe durchweg auf Verheiratete und

Unverheiratete gleichmäßig, da von der Er¬

hebung von Zusatzbeiträgen für Versicherte mit

Familienangehörigen (§ 384 RVO.) nur sehr

selten Gebrauch gemacht wird. Fraglos ver¬

sorgen damit die Unverheirateten teilweise die

Verheirateten, indem sie zu viel, jene aber zu

wenig leisten. Sie finden also hier einen ge¬

waltigen Einbruch des Versorgungspi inzips Kn

die Sozialversicherung44.

Wahlvorschläge zu den Vertreterwahlen in der sozialen

Versicherung.
Voa Bürgermeister K 1

Das
Gesetz \om 8. April 1(>27 brachte eine

Aenderung des § 15 der RVO., nach

dessen erstem Satz die Vertreter der Unter¬

nehmer oder anderer Arbeitgeber ur.d der Ver¬

sicherten gewählt werden aut Grund von Vor¬

schlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von

Aibeitgebern oder von Arbeitnehmern oder von

Verbanden solcher Vereinigungen nach den

Grundsätzen der Verhältniswahl. Dann heißt

s weiter, daß diesen Vorschlagslisten g 1 e ic h-

e eis, Aschersleben.

Stehen bei einigen bestimmt angegebener
Wahlen auch Vorschlagslisten anderer ger

bezeichneter Personen und Stellen. Trotz dieser

Klarheit der ges^t/Iichen Bestimmungen sind

doch Meinungsverschiedenheiten darüber ent¬

standen, ob auch nach Inkrafttreten dies*

neuen Vorschriften wie vorher Wahlvorschln

aufgestellt und eingereicht werden können vor

sonstigen beliebigen Personen und

Stellen. So bringt Jäger in seinem Buch«
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Krankenkassenwählen", das, wie im Vorwort

behauptet wird, das Gesetz vom 8. April 1927

„in vollem Umfange berücksichtigt4', spalten-

mge Ausführungen über „freie Listen44,

den Wahlvorschlag des Krankenkassenvorstan¬

des, über „wilde Listen4*, die Namen nach dem

.ieien Belieben des Wählers enthalten können,

über Stimmzettel, in denen aus einem ge¬

wählten Wahlvorschlag die Reihenfolge der Be¬

werber abgeändert werden kanrv, über „gebun¬

dene Listen44 usw. Bis jetzt ist die Literatur

über diese Frage spärlich; nach Ausführungen

in Nr. 12 der Zeitschrift „Deutsche Landkranken¬

kasse44 scheint diese die Ansichten Jägers über

den Wahlvorschlag des KassenVorstandes zu

billigen.

Verfasser dieses Aufsatzes vertritt demgegen¬

über die Auffassung, daß freie Listen, Wahl¬

vorschläge des Kassenvorstandes usw. nunmehr

überhaupt unzulässig sind. Das ergibt sich

zunächst schon aus der ganzen neuen Kon¬

struktion der Aufstellung und Einreichung der

Wahlvorschlage. Die neue Fassung des § 15

RVO. bringt im Absatz 1 zunächst klar zum

Ausdruck, daß die Wahlen auf Grund von Vor¬

schlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen
stattfinden. Das ist zunächst ein absoluter

Grundsatz, der allgemein durchzuführen ist.

Nun sind in den Absätzen 2, 3 und 4 drei Aus¬

nahmen angegeben, nach denen auch Wahl¬

vorschläge anderer Personen und Stellen zu¬

lässig sind. Aber auch hier sind diese aus¬

nahmsweise zugelassenen Personen und Stellen

genau bezeichnet und beschrieben. Es ist doch

nun eine ganz einfache Logik, daß wer nicht zu

den hier bezeichneten Personen und Stellen ge¬

hört, auch selbstverständlich nicht berechtigt

ist, einen Wahlvorschlag einzureichen.

Die drei möglichen Ausnahmefälle sind fol¬

gende: Bei der Wahl zum Ausschuß und Vor¬

stand der Krankenkasse sind solche Vorschlags-
isten von Arbeitgebern oder Versicherten, die

die in der Satzung festgesetzte Zahl von Unter¬

schriften tragen, zulässig. Die Festsetzung be¬

darf der Zustimmung der Versicherungsbehörde.
Neu ist an dieser Vorschrift, daß auch zur

Vv'nhl des Kassenvorstandes Wahlvorschläge

on Arbeitgebern und Versicherten eingereicht

erden können, die nicht dem Ausschuß an¬

hören. Zweitens können bei der Wahl zum

'erstand der Krankenkasse auch Vor-

hlagslisten mit mindestens zwei Unterschrif-

n von Vertretern der Arbeitgeber oder der

rsicherten im Ausschuß eingereicht werden.

r Unterschied dieser Möglichke it von der

oraufgegangenen ist der, daß für die^so Vor-

hlagslisten der Ausschußmitglieder nicht mehr

zwei Unterschriften vorgesehen werden

irfen. Schließlich können drittens bei den

ahlen zu Vertretern in der Genossenschafts-

rsammlung und zum Vorstand der Bcrufs-

lossenschaft auch Vorschlagslisten der Vor¬

stände dieser zugelassen werden. Aber das gilt
eben nur für Berufsgenossenschaften. Andere

als die hier bezeichneten Ausnahmen sind

nicht gestattet.
Damit fallen vor allem die freien Listen.

Denn bei diesen kann sich der Wählei seine

Liste nach freiem Ermessen zusammenstellen.

Selbst die „gebundenen44 freien Listen sind un¬

zulässig, bei denen der Wähler bei der Zu¬

sammenstellung seines Stimmzettels nur an die

Persönlichkeiten gebunden ist, die auf einer

der eingereichten Listen als Bewerber stehen.

Während bisher das Verhältniswahlverfahren

auch ohne gebundene Listen durchgeführt wer¬

den konnte, ist durch die jetzige Fassung des

§ 15 RVO. bestimmt, daß die Stimmberechtig¬

ten an die Vorschlagslisten gebunden sind. Es

kann nur für solche Vorschlagslisten gestimmt

werden, die vorschriftsmäßig eingereicht sind.

Sie bilden immer ein Ganzes; auch die Reihen¬

folge der Bewerber kann nicht geändert werden.

In der amtlichen Musterwahlordnung für

Krankenkassen war auch der Vorschlag ent¬

halten, daß der Kassenvorstand die Pflicht

hat, einen eigenen Wahlvorschlag sowohl für

die Ausschuß- als auch Vorstandsmitglieder
aufzustellen. Diese Bestimmung ist zwar durch

das neue Gesetz nicht ausdrücklich aufgehoben

worden, aber der ganzen Sachlage nach nicht

angängig. Lehmann vertritt in der Zeit¬

schrift „Deutsche Krankenkasse44 1927 Spalte 391

den Standpunkt, daß eine solche Einrichtung

auch jetzt noch zulässig wäre, „doch wrürde ein

vom Kassenvorstand aufgestellter Wahlvor¬

schlag die in der Wahlordnung festgesetzte
Mindestzahl von Unterschriften Wahlberech¬

tigter ebenfalls enthalten müssen, um gültig zu

sein.44 An sich ist das richtig, doch ist das

eben dann kein Vorschlag des Kassenvorstandes

mehr, sondern ein Wahlvorschlag Be¬

teiligter nach § 15 Satz 2 RVO. Im übrigen
wird wohl nur selten der Kassenvorstand soviel

Arbeitgeber oder Versicherte besitzen, als

Unterschriften für einen solchen Wahlvorschlag

erforderlich sind. Listenverbindung muß

auch nach dem neuen Gesetz als zulässig be¬

zeichnet werden. Hier handelt es sich aber um

etwas ganz anderes als um die hier auf¬

geworfene Streitfrage, nämlich um die Ver¬

bindung mehrerer Listen nach ihrer Auf¬

stellung und vielleicht gar nach ihrer Ein¬

reichung. Durch eine» solche Verbindung wird

auch sonst das Abstimmungsgeschäft gar nicht

berührt. Nur bei der Feststellung de-> Wahl¬

ergebnisses werden die Stimmen der Wähleu,

die eine der verbundenen Listen gewählt haben,

zunächst zusammengezählt und erst später aut

die einzelnen Wahlvorschläge verteilt.

Die hier vertretene Auffassung wird auch

\om Reichsnrbeitsministerium geteilt. Sie er¬

gibt sich übrigens auch aus der chronologischen

Entstehung der jetzigen $§ 15 und lob RVO.

Zunächst wurde die Aufstellung der Vahlvor-
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schlage den wirtschaftlichen Vereinigungen
ausschließlich überlassen. Als man sah, daß

dies zu Schwieligkeiten führte, tagte man dem

$ 15 die oben angeführten Ausnahmen ein. Da

man weiterhin entdeckte, dab nunmehi auch die

Wahlvorschläge der K rank en kassen vorstände

nicht mein möglich sind, die man seinerzeit nur

eingeführt hat, um zu vermeiden, daß Wnhl-

vorschlage überhaupt unterbleiben, hielt man

• s tür iichtig, auch diese Lücke noch auszu¬

gleichen. In dritter Lesung wurde daher der

^ lob RVO. noch eingeschaltet, der den Fall

behandelt, dah eine Wahl überhaupt nicht zu-

standekomint.

Man sollte annehmen, daß der Begriff „wirt-

s( haftliche Vereinigungen*4 im Sinne der

sozialpolitischen Gesetze wenigstens bei den

Fachleuten nicht mehr so erheblich umstritten

ist. Jäger gibt hier (S 24) zunächst ganz

richtig 'in, daß /ils vorschlagsberechtigt nur die

t a ritt ä h igen Vereinigungen der Arbeit-

gebet und Arbeitnehmer angesehen werden

können« Br fügt aber hinzu, daß die Frage nach

ehr Tarittähigkeit der in Frage kommenden

Vereine und Verbände bei den Vahlen EU den

Ausschüssen de r Krankenkassen etwas mehr in

den Hintergrund trete, da hier auch der ein¬

zelne Arbeitgeber oder Versicherte einen Wahl¬

vorschlag einreichen kann, wenn er sich die

Unterstützung der nach der Wahlordnung er¬

forderlichen Anzahl von Gesinnungsgenossen
zu verschaffen mag. Hier a u f kommt «>s abei

nun doch gar nicht an. Entweder die wirt¬

schaftliche Vereinigung ist tariffähig, oder sie

ist es nicht. Ist sie* es nicht, so wird si»-

doch nicht vorschlagsberechtigt deshalb, weil

die einzelnen Mitglieder der Vereinigung Wahl¬

vorschläge aufstellen können. Dann müssen

eben diese es tun, und die Vereinigung als

solche hat sich nicht damit zu befassen. Der

Begriff der tariffähigen Vereinigungen soll für

das ganze Gebiet der sozialpolitischen Gesetze

ein einheitlicher sein, weshalb auch die Ab¬

sicht besteht, ihn noch einheitlich durch be¬

sondere Bestimmungen festzulegen.

Bei den Wahlen der ehrenamtlichen Ver¬

treter für die Invaliden- und Knappschaftsver¬
sicherung und den Versicherungsbehörden
können nach alledem Wahlvorschläge nur von

den bezeichneten wirtschaftlichen Vereinigun¬

gen autgestellt werden. Bei der Wahl der Ver¬

trauensmänner der Angestelltenversicherung
sind ähnliche» Ausnahmen zulässig wie bei der

Wahl des Krankenkassenausschusses.

DieStellung desArbeitgebers zu erkranktenVersicherten.
Von Stadtrat H. von Fr a

Es gibt wenige Fülle, in denen uns das Feh¬

len eines übersichtlichen und zusammen«

tassenden deutschen Arbeitsrechts so lehr zum

Bewußtsein kommt wie bei Erkrankungen Ver¬

sieh«! ter. Obgleich es sich um e-in alltägliches

Ereignis handelt, mit dem man fortgesetzt
rechnen, auf das man ständig gefaßt sein muß,
bestehen doch über das Verhalten des Aibeit-

gebers gegenüber den Erkrankten die leb¬

haftesten Zweifel. Das ist um so bedauerlicher,
als es auf das Befinden Kranker unel auf ihre

baldigst zu wünschende Genesung, auf das

NX iedereinarbeiten nach einer unmittelbaren

Krankheitspause nur höchst nachteiligen Ein-

tluh üben kann, wenn sie über ihre Ansprüche
und Befugnisse* im unklaren sind und verdrieß¬

liche Auseinandersetzungen darüber mit dem

Diensthenn befürchten müssen. Der Erlaß

eines eingehenden Gesetzes über das Arbeits¬
recht wiid hoffentlich nicht mehr allzu lange*
auf sich warten lassen. Vorlaufig haben wir es

jedoch nur mit der jetzigen, lückenhaften und

verstreuten Rechtslage zu tun. Es mag als

eine Art von Voi arbeit tür die erstrebenswerte

Neuregelung aufgefaßt werden, wenn hier die

Hauptfragen erörtert werden sollen, die bei der

Stellungnahme der Dienstberechtigten zu ihrem

erkrankten versicherungspflichtigen Personal in

Betracht kommen.

Wh gehen davon aus, dah die Krankheit
ein« s Beschäftigten ein gewisses Schonungs-

n k e n b e r g , Braunschweig.

bedürfnis mit sich zu bringen pflegt, und dah

aus diesem Grunde der Arbeitgeber dem Be

finden Rechnung tragen muß, auch wenn dei

Erkrankte sich am Arbeitsplatze einfindet und

sich zur Verfügung stellt, mit anderen Worten,
wenn er arbeitsfähig geblieben zu sein glaubt.
Es hieße Raubbau mit der Kraft der Versicherten

treiben, wenn man unter allen Umständen von

ihnen stets dasselbe verlangen wollte*, mag auch

noch so sehr irgendein Leiden, eine Schwäche

sie beeinträchtigen« Jedenfalls ist es doch an¬

erkennenswert und zeugt von Pflichtbewußtsein,
daß der Arbeiter nicht bei der ersten besten

Anwandlung von Kranksein zu Hause bleibt,

sondern tapfer durchhalten und seinen Dienst

verrichten will Die Grenze zwischen der Ar¬

beitsfähigkeit, die es gestattet, im wesentlichen

Seine Obliegenheiten zu erfüllen, und der Ar¬

beitsunfähigkeit, die zum Bezüge von Kranken¬

geid zu berechtigen pflegt, ist flüssig und nicht

immer leicht zu erkennen, wie jeder Arzt in

täglichen Verkehr erfährt. Viel hängt dabei

von subjektiven Einflüssen, von der Energie
und vom guten Willen de-s Kranken ab. Ent¬

schließt er sich, nach wie vor zum Dienst ZU

gehen oder etwa nach einigen Wochen unleug¬
barer Arbeitsunfähigkeit die Beschäftigung schon

zeitig wieder aufzunehmen, während manche)

andere der Krankenkasse noch längere Zeit zui

Last fiele, so darf man billigerweise erwarten,

daß der Arbeitgeber die Kratt des Betreffenden
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.icht bis zum äußersten anspannt: auch das

eißt Treu und Glauben im Vertragsverhältnis
ichten.

I ritt Arbeitsunfähigkeit ein, so gibt die

KGewO. in § 123 Nr. 8 dem Arbeitgeber der

werblichen Arbeiter, die „zur Fortsetzung der

\rbeit unfähig oder mit einer abschreckenden
Krankheit behaftet sind44, ausdrücklich das

Recht, den Kranken ohne Innehaltung der ge¬

setzlichen oder vertragsmäßigen Kündigungsfrist
sofort zu entlassen. Bei anderen Dienstverhält-

issen ist das Entlassungsrecht in dieser schar-

fen Zuspitzung nicht hervorgehoben. Bei der in

§ 133a RGewO. erwähnten, von Gewerbeunter-
nehmern gegen feste Bezüge beschäftigten Per¬

sonen, die nicht lediglich vorübergehend
niit der Leitung oder Beaufsichtigung des Be¬

triebes oder einer Abteilung beauftragt (Be¬

triebsbeamte, Werkmeister und ähnliche An¬

gestellte) oder mit höheren technischen Dienst¬

leistungen betraut sind (Maschinentechniker,
Bautechniker, Chemiker, Zeichner u. dergl.), ist

der Rahmen anders abgesteckt: für sie schreibt

§ 133c vor, daB die Aufhebung des Dienstver¬

hältnisses ihnen gegenüber insbesondere ver¬

langt werden kann (Nr. 4): „wenn sie durch
inhaltende Krankheit oder durch eine längere
Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an der Ver-

iichtung ihrer Dienste verhindert werden44. Im

übrigen gilt bei ihnen nach § 133b RGewO.,
bei allen nicht gewe blichen Arbeitern nach dem
BGB. die Regel, daß jeder der beiden Teile vor

Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne*

Innehaltung einer Kündigungsfrist die Auf¬

hebung des Dienstverhältnisses verlangen kann,
wenn ein wichtiger, nach den Umständen des

Falles die Aufhebung rechtfertigender Grund

vorliegt.

Es ergibt sich hieraus eine Unyleichmäßig-
keit und zugleich eine Rechtsunsicherheit in der

Beurteilung, die für gewerbliche Arbeiter schwer

zu ertragen ist. Man ist nicht ohne weiteres

berechtigt, das Erfordernis der anhaltenden

Krankheit auch auf sie zu übertragen, es wird

deshalb bei einer vorübergehenden Behinderung
bereits die Möglichkeit der Entlassung gegeben
sein, und. die gesetzlich auf 14 Tage bemessene,
häufig durch Vertrag" noch abgekürzte Kün¬

digungsfrist liefert hierfür zur Vergleichung
ine* Art von Maßstab, ähnlich wie die ,,ver-

iltnismäßig nicht erhebliche Zeit4' der per¬
sönlichen Behinderung in § 616 BGB. und ihre

leberschreitung. Immerhin wird man eine ver¬

ständige Auslegung der Worte „zur Fortsetzung
ler Arbeit unfähig'4 in $ 123 Nr. 8 RGewO. be¬

sprachen dürfen, so daß es nicht aui eine

augenblickliche, ganz vorübergehende Unfähig¬
keit ankommen kann (Nasenbluten, Krampf,
Ohnmacht usw.); es wäre sonst dein Belieben

ind der Willkür Tür und Tor geöffnet« Gleich¬
wohl leuchtet es ein, daß hier eine Fehlstelle

in der Gesetzgebung sich zeigt, und daß min¬
destens eine „nach den Verhältnissen erheb¬
liche44 Zeit der Arbeitsunfähigkeit festgelegt
werden müßte. Die Vorsitzenden der Gewerbe -

und Kaufmannsgerichte werden bestätigen, daß
über derartige Fragen sehr oft Streit entsteht

und daß die Gewinnung brauchbarer Hand¬
haben erwünscht ist, neben denen die Zulassung
jedes „wichtigen Grundes44 viel für sich hat.

Daß mit der Unmöglichkeit, die Arbeitspflicht
zu erfüllen, grundsätzlich auch der Anspruch
auf die Gegenleistung, auf die Vergütung fort¬

fällt, ist eine so natürliche Folgerung, wie wir

ihr bei anderen zweiseitigen Verträgen kaum
in dieser Einfachheit wieder begegnen. Trotz¬

dem ist es zur Ausschaltung von Kleinigkeits¬
krämerei und Engherzigkeit gewiß zu billigen,
daß der schon erwähnte § 616 BGB. bei ver¬

hältnismäßig kurzer, durch Krankheit verur¬

sachter, unverschuldeter Behinderung ein An¬

recht auf Weiterzahlung der Vergütung, jedoch
unter Anrechnung des Krankengeldes gibt.
Auch gibt § 133c Abs. 2 RGewO. den in § 133a

daselbst aufgeführten Betriebsbeamten usw.,

wenn sie durch unverschuldet anhaltende Krank¬

heit in der Verrichtung ihrer Dienste behindert

werden, für die Dauer von 6 Wochen einen

Anspruch auf die vertragsmäßigen Leistungen
des Arbeitgebers, jedoch ist hiervon derjenige
Betrag abzusetzen, der dem Berechtigten aus

einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung be¬

stehenden Kranken- oder Unfallversicherung*
zukommt. Darüber geht bekanntlich das Han¬

delsgesetzbuch hinaus, das den Handlungs¬
gehilfen und -lehrlingen für dieselbe Zeit aus

gleichem Anlaß den ungeschmälerten Fortbezug

ihrer Vergütung in Aussicht stellt und eine Ver¬

abredung, wonach das Krankengeld darauf an¬

gerechnet werden soll, für ungültig erklärt.

Diese Verschiedenartigkeit der Regelung ist

schon oft beklagt. Sie wird nicht besser, son¬

dern schlimmer dadurch, daß man über die

Frage streitet, ob der Anspruch der Handlungs¬
gehilfen und -lehrlinge auf Weiterzahlung eler

Vergütung in unverschuldeten Krankheitsfällen

öffentliches, zwingendes Recht sei oder nicht.

Der Pflicht, hierübe] endgültig Klarheit zu

schaffen, kann sich der Gesetzgeber auf die
Dauer nicht entziehen, und für die künftig in

allen diesen Streitfällen zuständig werdenden

Arbeitsgerichte wäre es eine mit Freude zu b< -

grüßende Vereinfachung ihres Autgabenkreises,

wenn man ihnen deutlich und bestimmt die

Eigenschatten und den Umfang der Arbeit¬

geberpflichten für derartige Fälle angeben

würde, statt ihnen die Rechtsentwicklung zu

überlassen.

Wenn bei Erteilung des Arbeitszeugnisses ehr

Arbeitgeber es für richtig hält, die durch Krank¬

heit hervorgerufenen Untei brechungen der
latigkeit mit zu erwähnen, so ist hiergegen
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nichts einzuwenden, obwohl es erklärlich ist,

daß manchen Beschäftigten diese Angaben

nicht gerade willkommen 'sein mögen, weil sie

bei der Suche nach anderweitiger Beschäftigung

die Dienstgeber leicht kopfscheu machen und

die Annahme eines häufig Erkrankten nicht

ratsam erscheinen lassen. Zum Eingreifen der

Gesetzgebung liegt kaum hinreichender Anlaß

vor, denn für weit zurückliegende Krankheits¬

zeiten wird sich der Dienstberechtigte schwer¬

lich die Mühe machen, sie sämtlich einzeln an¬

zuführen.

Wenden wir uns nun den Aufgaben zu, die

der Arbeitgeber gegenüber der Krankenkasse

bei Krankheitsfällen der von ihm beschäftigten

Versicherten hat, so mag davon ausgegangen

werden, daß eine Abmeldepflicht Erkrankter

nicht ohne weiteres besteht: solange das Be¬

schäftigungsverhältnis noch fortdauert, ist da¬

durch auch die Kassenmitgliedschaft in ihrem

Bestände gewährleistet, und es würde geradezu

irreführend wirken, wenn man aus dem Grunde,

weil die wirkliche Arbeitsleistung zeitweilig auf¬

gehört hat, den Kranken als ausgeschieden an¬

sehen und ihn deshalb abmelden wollte. Er

kann, wie wir sahen, unter gewissen Voraus¬

setzungen entlassen werden; ehe er aber tat¬

sächlich entlassen ist, besteht noch die Be¬

ziehung zwischen ihm und der Krankenkasse,

ja § 311 RVO. geht sogar noch weiter und sagt:

„Arbeitsunfähige bleiben Mitglieder, solange die

Kasse ihnen Leistungen zu gewähren hat.4 Ent¬

läßt ein Arbeitgeber kranke Beschäftigte*, so

muß er die Abmeldung nach § 317 RVO. be¬

sorgen. Wegen der Beiträge genießt er nach

§ 383 Abs. 1 RVO. den Vorteil, daß bei Arbeits¬

unfähigkeit für die Dauer der Krankenhilfe keine

Beiträge zu entrichten sind. Diese Bestimmung

gilt, wie der Ausdruck „Krankenhilfe44 zweifellos

erkennen läßt, auch für diejenigen Fülle, in

denen kein Krankengeld gewährt wird, obgleich
Arbeitsunfähigkeit besteht, z. B. dann, wenn

jemand satzungsgemäß wegen schuldhafter Be¬

teiligung an einer Schlägerei oder einem Rauf¬

handel nur ärztliche Behandlung, Arzneien,
Heilmittel usw. von der Krankenkasse verlangen
kann, oder wenn die Kasse über den gesetz¬

lichen Rahmen hinaus Mehrleistungen in Ge*-

sudt der Arzthilfe usw. darbietet. Dem Arbeit¬

geber, der zu einem Drittedi die Beiträge sedbst

aufbringen muß, kommt also die Eigenschaft
des Arbeitsunfähigen als Empfänger von Kran¬

kenhilfe zu statten. Selbstverständlich ist diese

Vergünstigung auf die Person de*s Beschäftigten
selbst beschränkt: sie greift nicht Platz, wenn

die Kasse Familienkrankenfürsorge eingeführt
hatte und etwa ein Angehöriger des Mitglieds
Krankenhilfe bezieht. Auch kann sich ein melde¬

säumiger Arbeitgeber, der es unterlassen hatte,
einen tatsächlich von ihm entlassenen Arbeits¬

unfähigen abzumelden und der nach § 397 RVO.

die Beiträge bis zur vorschriftsmäßigen Ab¬

meldung zu zahlen hat, nicht auf die Beitrags¬

freiheit berufen, denn die ihm auferlegte Sonder¬

last trifft ihn unabhängig von der Fortsetzung

oder Nichtfortsetzung des Versicherung'sver-

hältnisses durch den Arbeiter. (Das gilt jedoch

nur, wenn der Arbeiter als erwerbslos Er¬

krankter nach § 214 RVO. unterstützt wird; ist

der Versicherungsfall jedoch schon während

des Beschäftigungsverhältnisses eingetreten,

dann reicht die Beitragsfreiheit nach § 383 in

den Wirkungskreis des § 397 hinein und ent¬

bindet den Arbeitgeber von der Beitragszahlung

für die Dauer der Unterstützung. Die Schrift¬

leitung.) Es wäre sogar denkbar, daß nach Be¬

endigung des Arbeitsverhältnisses der ent¬

lassene Arbeitsunfähige, dem die Kasse keine

Krankenhilfe mehr zu leisten hat, weil die Frist

dafür abgelaufen ist, Wert darauf legte, frei¬

willig in der Kasse zu bleiben (§ 313 RVO.) und

fortgesetzt Beiträge hierfür aus eigenen Mitteln

zu entrichten. Der frühere Arbeitgeber, der ihn

abzumelden versäumte, haftet aus dieser Unter¬

lassung selbständig und unabhängig von der

Beitragszahlung des Fortversicherten bis zur

Nachholung des Versäumten, allerdings läng¬

stens auf ein Jahr.

Oft hört man in den Kreisen der Geschäfts¬

führer von Krankenkassen darüber klagen, daß

die Arbeitgeber keinen sonderlich großen Eifer

in dem Verhüten von Schädigungen der Kasse

durch Mißbrauch durch die von ihnen be¬

schäftigten Versicherten zeigten. Es kann sich

ereignen, daß jemand offen und unverhohlen

es darauf anlegt, sich die Einrichtung der

Kassen fürsorge zunutze zu machen und einen

Zustand, der noch nicht in Arbeitsunfähigkeit

übergegangen ist, durch Uebertreibung gegen¬

über dem Arzt so darzustellen, als ob es un¬

möglich sei, die bisherige Arbeit weiter zu ver¬

sehen. Wenn man auch Bedenken tragen mag,

von dem Arbeitgeber schlechtweg das Melden

solcher Tatbestände zu verlangen, so muß doch

wenigstens eine Auskunftspflicht auf Anfrage

(z. B. gegenüber Vertrauenspersonen, Ueber-

wachungsbeamten, Krankenbesuchern) aner¬

kannt werden. Der eigene Vorteil des Arbeit¬

gebers, der bei übermüßiger Inanspruchnahme
der ' Krankenkasse durch ähnliche unlautere

Machenschaften schließlich eine Erhöhung der

Beitrüge und somit eine verstärkte Belastung zu

gewärtigen hat, sollte dahin führen, daß man

die gemeinschaftlichen Belange besser wahrt

und sorgfältig die Kasse vor ungerechtfertigter
Aufwendung zu schützen sucht. In der Mög¬

lichkeit, bei den Wahlen für den Ausschuß der

Krankenkasse mitzuwirken und Ehrenämter

beim Ausschuß sowie beim Vorstande dei

Kasse, bei den Versicherungsämtern und ähn¬

lichen Stellen zu bekleiden, kommt dieser Zu¬

sammenhang noch anschaulicher zum Aus¬

druck.
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Die Krankenversicherung auf der Internationalen

Arbeitskonferenz.
Von H. Fehlinger, Genf.

Mit
der Vorberatung der Entwürfe inter¬

nationaler arbeitsrechtlicher Maßnahmen

betreffend die Krankenversicherung (vergl.

Nr. 10, S. 162 ff. dieser Zeitschrift) wurde auf

der 10. Internationalen Arbeitskonferenz ein

US 63 Mitgliedern bestehender Ausschuß be¬

traut; die Regierungen, die Arbeitgeber und die

Arbeitnehmer waren durch je 21 Mitglieder

vertreten, darunter die Deutschen Ministerial¬

direktor Grieser (Regierung), Vogel (Arbeit¬

geber) und Lehmann (Arbeitnehmer). Vorsitzen¬

der des Ausschusses war Grieser. Zum Bericht-

rstatter war ursprünglich der polnische Regie-

i ungsvertreter Dr. Sokal bestimmt worden, der

jedoch verhindert war, dieses Amt auszuüben

worauf es ebenfalls Grieser übertragen wurde.

Der Ausschuß verhandelte über die im Inter¬

nationalen Arbeitsamt verfaßten Entwürfe in

15 Sitzungen, ohne sie wesentlich umzuge¬

stalten. Die Aenderungen, die er vorschlug,
sind Verbesserungen des ursprünglichen Wort¬

lauts.

Die Vollversammlung der Konferenz stimmte

nach kurzer Verhandlung den vom Ausschuß

beschlossenen Texten zu. An den beiden Ent¬

würfen zu internationalen Uebereinkommen, die

bis auf die Bezeichnung des Geltungsbereichs
gleichlautend sind, wurde von der Vollver¬

sammlung nur noch eine kleine Aenderung vor¬

genommen.

Beide Entwürfe stellen den Grundsatz der

Pflichtversicherung auf. Bei Beratung der ge¬

werblichen Krankenversicherung beantragte der

Schweizer Regierungsvertreter Cagianut, die

ireiwillige Versicherung mit der Pflichtver¬

sicherung gleichzustellen, wenn sie mindestens

drei Viertel der unter das Uebereinkommen

I tuenden Arbeitnehmer umfaßt. Der Antrag
wurde im Ausschuß mit 37 gegen 26 Stimmen

und in der Vollversammlung mit 74 gegen 32

Stimmen abgelehnt. Im Ausschußbericht wird

riie*sbezüglich gesagt, es sei nicht verkannt

v.orden, daß in einigen wenigen Ländern auch

,!i<k freiwillige Versicherung merkliche Erfolge
ufzuweisen hat. Die günstige Entwicklung in

r Schweiz und in Dänemark beruht, wie es

heint, auf besonderen Verhältnissen, die nicht

berall vorliegen und wohl auch nicht überall

schaffen werden können. Tatsache ist jeden-
ills, daß in anderen Ländern, selbst in Ländern

it hoher Entwicklung von Handel und In-

"strie, die freiwillige? Versicherung mehr oder

minder versagt hat. Der Ausschuß konnte sich

icht überzeugen, daß auf dem Boden der Ver-

icherungsfreiheit, wenn nicht besondere Um-

mde vorliegen, überall eine umfassende und

sunde Krankenversicherung gedeihen wird;

er befürchtete, nach den Erfahrungen der Ver¬

gangenheit, daß bei bloßer Freiwilligkeit der

Versicherung die Masse der kleinen Leute bei

Krankheit ins Armenhaus oder ins Elend ge¬

rät. Der Vorteil der Zwangsversicherung liegt

in ihrem Umfange, der auch die Schwachen in

die Versicherung aufnimmt in dem gegen¬

seitigen Ausgleich der günstigen und un¬

günstigen Risiken, in der Zuverlässigkeit des

Erfolges, der selbst in Zeiten von Epidemien

andauert, in dem Zusammenarbeiten von Ar¬

beitnehmern, Arbeitgebern und Staat, in der

zwar langsamen, aber sicheren Erziehung

breiter Volksmassen zur Selbstverantwortlich¬

keit, insbesondere zur geordneten Ausgaben¬
wirtschaft und verständigen Lebensführung. Die

Zwangsversicherung sucht auch die Schwachen

zu halten, mildert den Kampf ums Dasein und

entlastet die Armenpflege, sie macht die Ar¬

beiter innerlich frei, hebt die Gesundheit und

Arbeitskraft der Bevölkerung und ist wesent¬

licher Bestandteil der sozialen Hygiene und der

Wirtschaftsordnung.

Artikel 2, der den Personenkreis der Ver¬

sicherungspflichtigen umfaßt, wurde im Aus¬

schuß unverändert mit einer an Einstimmigkeit

grenzenden Mehrheit angenommen.

Bei der Verhandlung über Artikel 3, der die

Gewährung von Krankengeld betrifft, versuchte

der niederländische Arbeitgebervertreter Re-

gout, den Verlust des Unterstützungsanspruchs
für Erkrankungen durchzusetzen, die auf grobes

Verschulden der Versicherten zurückgehen.

Seine Anträge wurden im Ausschuß und in der

Vollversammlung abgelehnt. Die Mehrheit der

Konferenz war der Auffassung, daß z. B. bei

Gc^schlechtskrankheiten das Krankengeld im

allgemeinen nicht verweigert werden darf, weil

die Bekämpfung dieser Krankheiten zu den

wichtigsten Aufgaben der Sozialversicherung

gehört.
Der Anspruch auf Krankengeld kann jedoch,

den Entwürfen gemäß, in gewissen Fällen

ruhen, so etwa, wenn der Versicherte während

der Arbeitsunfähigkeit seine gewöhnlichen Be¬

züge weiter erhält oder aus öffentlichen Mitteln

verpflegt wird, oder aber, wenn der Versicherte

sich ohne triftigen Grund weigert, den An¬

ordnungen des Arztes oder der Krankenkasse*

Folge zu leisten, sich der Aufsicht der Kasse

entzieht usw.

Artikel 4 bezieht sich auf die Gewährung

von Krankenpflege durch approbierte Aerzte

und Versorgung mit ausreichenden Heilmitteln.

Artikel 5 will die Krankenpflege auch den Fa¬

milien der Versicherten zugute kommen lassen.

Artikel 6 spricht sich für die Selbstverwaltung
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det Versicherten und Artikel 7 für die Beitrags-

pflicht aus.

Eine im Entwurf des Internationalen Arbeitsa¬

mts nicht enthaltene Bestimmung wurde auf

der Konferenz /ils Artikel 10 angefügt. Man

rechnet damit, dafi in manchen außereuro¬

päischen Staaten äußere Umstände es unmög-«

iich machen, in allen Bezirken die Krankenver¬

sicherung dein Uebereinkommen entsprechend
durchzuführen. Staaten mit einem ausgedehnten,

sehr dünn bevölkerten Gebiet werden Bezirke

haben, wo di«- Bevölkerung unzusammen¬

hängend angesiedelt ist und die- Verkehrsmög¬
lichkeiten unzulänglich sind. In solchen Be¬

zirken soll von der Anwendung des Ueberein¬

kommens Abstand genommen werden können«

\ on den Staaten Europas kann nur Finnland

von dieser Ausnahmebestimmung Gebrauch

inachen.

Den vorlaufig n deutschen Wortlaut des

l lebereinkommens bc treffend die gewerbliche
Krankenversicherung lassen wii folgen; die

endgültige amtliche Uebersetzung w ird erst

später herauskommen:

Artikel 1.

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeits-

Organisation, das dieses Uebereinkommen rati¬

fiziert, verpflichtet sich, eine der. Bestimmun¬

gen dieses Uebereinkommens mindestens gleich¬

wertige Pflichtversicherung tur den Krankheits¬
fall einzuricht.

Artikel 2.

Versicherungspflichtig sind als Arbeiter, An¬

gestellte* und Lehrlinge in gewerblichen und

Handelsunternehmungen, als Heimarbeit» r oder

Hausgehilfen beschäftigte Personen«

Es bleibt jedoch jeden» Mitglied unbenom¬

men, im Weg« der Gesetzgebung etwa erfor¬

derlich erachtete Ausnahmen vorzusehen tur

a) vorübergehende Beschäftigungen, die sich

nicht über eine gesetzlich etwa bestimmte
Dauer hinaus erstiecken, für unständige, dem
Berui odei Betrieb des Arbeitgebers fremde
Best hattigungtn. ter per tür nur gelegentlich
odei im Nebenbei ut ausgeübte Beschäftigun¬
gen;

b) Arbeitnehmer, deren Arbeitsentgelt oder

Einkommen eine gesetzlich bestimmte Gre
überseht eitet;

c) Arbeitnehmer, die keinen Barlohn er¬

halten;
d) Heimarbeiter, eii*- nicht nach Art von

Lohnempfängern bes« häftigl werden;
e) Arbeitnehmer, di» ein gesetzlich etwa

bestimmtes Mindestaltei nicht erren hl oder

ein so bestimmtes Höchstalter übei schritten
haben;

f) Familie nangehörige des Arbeitgebers.
Füi versicherungsfrei können Personen er-

irt werde denen irn Krankheitsfälle aui
Grund von Gesetz, Verordnung odei Satzung
Ansprüche zustehen, die den in diesem Ueber-
einkomme vorg i sehenen Rechtsanspi üchen

^gesamt mindestens gleichwertig sine.

Dieses Uebereinkommen bezieht sich nicht
aul Seeleute «md Angehörige der Seefischerei,
über deren Versicherung tm den Krankheits¬

fall eine spätere Konferenz wird entscheide:

können.
Artikel 3.

Krankengeld gebührt dem infolge eines

regelwidrigen Korper- oder Geisteszustandes

arbeitsunfähigen Versicherten wenigstens wah¬

rend der ersten 26 Wochen der Arbeitsunfähig¬
keit, vom ersten Unterstützungstage an

rechnet.

Der Anspruch auf Krankengeld kann durch

die Zurücklegung einer Mindestdauer der Mit¬

gliedschaft bedingt werden; ferner könne i

wartetage, jedoch höchstens drei, vorgesehen
werden.

Der Anspruch auf Krankengeld kann ruher
.

a) solange und insoweit der Versichert

wegen der gleichen Krankheit aus andere!

Quelle von Gesetzes wegen eine gleichwertig»
Leistung erhält;

b) solange der Versicherte infolge der At

beitsunfähigkett seinen gewöhnlichen Arbeits¬

verdienst nicht einbüßt oder auf Kosten dei

Ve*rsicherung oder aus öffentlichen Mittel:

verpflegt wird; das Krankengeld ruht jedoch
nur teilweise, wenn der so Verpflegte für den

Unterhalt von Familienangehörigen zu sorg*

hat;
c) solange der Versicherte sich ohne triftiger

Grund weigert, ärztlicher Anordnung oder de:

Krankenordnung Folge zu leisten oder sich

absichtlich und ohne* Zustimmung des Ver¬

sicherungsträgers dessen Autsicht entzieht.

Das Krankenge ld kann ganz oder teilweise

versagt werden im Falle* einer vom Versicher¬

ten absichtlich herhergeführten Krankheit.

Artikel 4.

Der Versicherte hat vom Beginn der Krank

heit an und wenigstens bis zum Ablauf d*i

Frist, die für den Bezug von Krankengele!
festgesetzt ist, Anspruch aui Behandlung durch

einen approbierten Arzt sowie auf Versorgui.
mit Arznei und Heilmitteln in ausreichende!

Beschaffenheit und Menge. Doch kann dem

Versicherten eine Beteiligung an den Kosten.

deT Krankenpflege* auferlegt werden.

Der Anspruch auf Krankenpflege kann ruhen

solange deT Versicherte sich ohne* triftigen
Grund weigert, ärztlicher Anordnung ode*r de;

Krankenordnung Folge zu leisten, oder ea

verabsäumt, sich der vom Versicherungsträg«
gestellten Krankenpflege zu bedienen.

Artikel S.

Die Landesgesetze können die Gewährung
von Krankenpflege an im Haushalt des Vei

sicherten lebende und von ihm unterhalten«

Familienangehörige zulassen oder vorschreibe
sie treffen nähere Durchführungsbestimmungei

Artikel 6.

Die Krankenversicherung wird durch Ver¬

sicherungsträger gehandhabt, die mit Selbst

verwaltungsrecht ausgestattet sind, hinsichtlie h

(leldwirtschaft unter Staatsautsicht stehen un<3

nie ht aut Gewinn gerichtet sind. Freie Y

Sicherungsvereine bedürfen staatlicher An

kennung.
Die Versicherten wirken nach Maßgabe de

Gesetzes an der Verwaltung des Versicherung^
i Sgers mit.

Die Versicherung kann jedoch vom Staat

verwaltet werden, wenn ur.d solange die* Selbs
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? rwaltung infolge besonderer Verhältnisse
.mcntlich der noc:i unzulänglichen Entwick-

mg der Berufsverbände der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer erschwert, untunlich oder un¬

möglich ist.

Artikel 7.

Die Versicherten und ihre Arbeitgeber tragen
u den Kosten der Krankenversicherung bei.
>? n Landesgesetzen bleibt es überlassen, über

inen Zuschuß aus öffentlichen Mitteln zu be¬

finden.

Artikel 6.

Dieses Uebereinkommen berührt in keiner

Weise die Verpflichtungen aus dem Ueberein¬

kommen betreffend die Beschäftigung der

Frauen vor und nach der Niederkunft, das von

der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrei*

ersten Tagung angenommen worden ist.

Artikel 9.

Bei Streitigkeiten über Leistungsansprüche
steht dem Versicherten ein Rechtsweg offen.

Artikel 10.

Staaten mit einem ausgedehnten, sehr dünn

bevölkerten Gebiet können von der Durch¬

führung des Ue*bereinkommens in jenen Be¬

zirken absehen, wo we*gen der geringen Dichte*

Her verstreut ange*siedelten Bevölkerung und

wegen unzulänglichen Verkehrsmöglichkeiten
eine* dem Uebereinkommen entsprechende
Durchführung der Krankenversicherung un-

mögtich ist.

Staaten, die von der in diesem Artikel vor¬

gesehenen Ausnahmebestimmung Gebrauch
machen wollen, haben bei der Einziehung der

Ratifikation beim Generalsekretär des Völker¬
bundes hicTvon Mitteilung zu machen. Sie*

geben dem Internationalen Arbeitsamt unter

Anführung der Gründe die betreffenden leih*

ihres Gebiets bekannt

In Europa kann diese Ausnahme nur von

Finnland in Anspruch genommen werden.

Bei Beginn der Ausschußverhandlungen über

die landwirtschaftliche* Kranken-

•rsicherung beantragte ein Vertreter
der landwirtschaftlichen Arbeitgeber, es solle*

•us Zweckmähigkeitsgründen von einer Be¬

handlung der Krankenversicherung der land¬

wirtschaftlichen Arbeiter abgesehen werden.

Der Ausschuß lehnte den Antrag mit 35 gegen
29 Stimmen ab, er anerkannt«* mit überwiegen¬
der Mehrheit, daß auch in der Landwirtschaft
?•ine* entsprechende Krankenversicherung er-

orderlich ist.

Nachdem der Uebereinkommensentwurf be*-

treffend die» landwirtschaftliche Krankenver¬

sicherung im wese itlichen mit jenem betreffend
die gewerbliche K rankenversicherung überein¬

stimmt, dessen Grundsätze sehr weit gefaßt und

inpabbar sind, begegnete seine Erl -digung
reinen Schwierigkeiten. Es wurde- bei d» i

Ausschußberatung auch kein Abänderungs-
antrag gestellt
Außer den beid« n 1 lebereinkommensent-

würfen beschloß di*- Konferenz »inen Vorschlag
tür die Staatsgesetzgebungen, der gewisse Fra¬

gen in der Durchführung der Krankenversiche¬

rung einheitlich zu regeln sucht. Ueber den

Anwendungsbereich der Versieherungspflicht
erklärt der Vorschlag, daß diese alle auf Grund

eines Dienst- oder Lehrverhältnisses beschäf¬

tigten Persone*n umfassen soll. Wo Alters¬

grenzen gesetzt werden, sollen weder jugend¬
liche Personen ausgeschlossen werden, deren

Unterhalt durch die Familie nicht mehr ge¬

sichert ist, noch Personen jenseits einer ge¬
wissen Altersgrenze, die auf Altersrente nicht

Anspruch haben.

Das Krankengeld soll in der Regel unter Zu¬

grundelegung des gewöhnlichen anrechenbaren

Arbeitsverdie*nste*s bemessen werden. In Staa¬

ten, wo die Arbeitnehmer die Möglichkeit und

Gepflogenheit haben, sich ein zusätzliches

Krankengeld zu sichern, können die* Bezüge*
aus der öffentlichen Krankenversicherung ein¬

heitlich angesetzt werden. Die Bezngsdauer
soll mindestens 26 Wochen währen, bei schwe¬

ren und langwierigen Krankheiten aber bis zu

einem Jahr. Versicherungsträger, deren Mittel

es ermöglichen, sollen bestimmte Mehrleistun¬

gen gefahren.

An Sachleistungen wird außer der Behand¬

lung durch einen approbierten Arzt und der

Versorgung mit Heilmitteln die fachärztliche

Behandlung, Zahnbehandlung sowie Kranken-

hnuspflege vorgeschleg* n. Bei Krankenhaus¬

pflege soll der Versicherungsträger den vom

Versicherten unterhaltenen Familienangehörigen
das ganze oder einen Teil des Krankengeldes
zuwenden, das sonst dem Versicherten zu¬

stehen würde. Die- Krankenpflege soll soweit

wi* möglich auf die Familienangehörigen der

Versicherten ausgedehnt werden.

In Städten und innerhalb be*stimmter räum¬

licher Grenzen solle n die* Versicherten unte

<?en zur Verfügung des Versicherungsträgers
stehenden Aerzten die Wahl haben, es Sei dern,
daß sich hieraus für den Versicherungsträgei
ein wesentlicher Mehraufwand ergibt.

Ueber Krankheitsvorbeugung sagt der Vor¬

schlag:
„Die* meisten Krankheiten können verhütet

werden; eine- wachsame Verhütung vermag

Verlust* an Produktionskraft zu vermindern,
durch vermeidbare Krankheuten sonst verzehrte
Mittel freizumachen, und das wirtschaftliche,
geistige und sittliche Wohlergriten der Ge -

samtheit zu heben.

Die Krankenversicherung soll da/u beitragen,
die Arbeitnehmer zu hygienischei Lebenswe ise

zu erziehen. Sie soll vorbeugende Kranken¬

pflege gewähren und un der größtmöglich
Zahl von Personen beim Auftreten der ersten

Krankheitsanzeu hen zugänglich machen. Sie

ferner im Rahmen eines alle gleich¬
artigen Bestrebun

.

usammenfassende Pla¬

nes dem Kampf ge\j( soziale Krank¬
heiten und für die Hebung de-r Volksgvsund-
heit einzugreifei

Uefa die Organisation der Versicherung
erklärt der Vorsch i

.

daß die Versicherungs-



träger der Staatsaufsicht unterstehen und selbst¬

verwaltend sein sollen. Die Versicherten sollen

durch gewühlte Vertreter an der Verwaltung

maßgebend beteiligt sein. Die Orga¬

nisation soll auf territorialer Grundlage be¬

ruhen.

Die Mittel der Versicherung sollen grund¬
sätzlich durch Beiträge der Versicherten und

ihrer Arbeitgeber aufgebracht werden. Dazu

können zweckmäßigerweise Zuschüsse aus

öffentlichen Mitteln kommen, besonders zur He¬

bung der Volksgesundheit.
Ein weiterer Artikel betrifft die Erledigung

von Streitigkeiten aus Leistungsansprüchen.
Endlich sind auch hier Ausnahmen für dünn

bevölkerte Gebietsteile vorgesehen.

Die doppelte amerikanische Buchführung bei den

Krankenkassen.
Von Erich Lehmann, Leipzig.

Die
Buchführung der Krankenkasse soll für

die* Verwaltung und den Vorstand ein

Kontrollorgan sein. Kann nun die doppelte

Buchführung — nach kaufmännischen Grund¬

sätzen aufgebaut — diese Eigenschaft auf¬

weisen? Diese Frage muß unbedingt bejaht

werden! Besser als andere Buchführungen hat

sich diese bei großen Kassen mit Erfolg bereits

eingeführt. Es kann auch unmöglich gesagt

werden, daß sich dieses System nicht einführen

labt. Es birgt auf jeden Fall einen Weg in sich,

sie einer Krankenkasse dienstbar zu machen,

ohne das System selbst zu verletzen. In das

folgende soll ein kleiner Einblick in das Buch¬

haltungsgebäude einer Krankenkasse gegeben
werden.

Die Vorzüge des Systems der doppelten
amerikanischen Buchführung sind, daß alle

Buchungsvorfälle bereits im Entstehen gebucht
werden. (Bei der kameralistischen Buchführung

werden die Vorfülle erst nach ihrer Erledigung

aufgezeichnet.) Da jeder Vorfall zweimal ge¬

bucht wird — ein Konto wird belastet, das

andere erkannt — ergibt sich schon hieraus ein

bestimmter Zusammenhang des Buchhaltungs¬
werkes. Weiter« Vorteile an Uebersichtlichkeit,
Zeit- und Arbeitsersparnis sind, daß alle

Buchungen sofort auf die vorhandenen Spalten

getragen werden. Hierdurch kann man auch den

Bestimmungen der RVO. gereicht werden.

Man unterscheidest zwei Arten von Rech¬

nungen, die Erfolgsrechnungen (Verlust- und

Ge*winnkonten) und Vermögensrechnungen

(Bilanzkonten — Anlagekonten). Die Einrich¬

tung in der Rechnungslegung richtet sich nun

danach, welcher Einblick in die Ge*schüfts-

führung gewonnen werden soll. Es können

Wochenübe»rsichten und Monatsbilanzen leicht

gefertigt werden, was für Verwaltung und Vor¬

stand natürlich von großer Wichtigkeit ist. Der

Abschluß der Ertragskonten, das sind Ein¬

nahmen aus Beiträgen usw., Ausgaben an

Kranke*n-, Wochen-, Sterbegeld usw., am

Jahresschluß ergeben die Ertragsrechnung

(Verlust- und Ge*winnre*chnung). Die Anlage¬
konten, das sind Vermögenswerte und Verbind¬

lichkeiten laufen im Vermögensnachwe*is

(Bilanz) zusammen. Wenn also die Ein¬

tragungen rt*chnerisch richtig erfolgt sind, er¬

gibt sich eine zwangsläufige Kontrolle der

Konten bis zur Bilanz.

Nun zur inneren Einrichtung. Von Anfang

an muß betont werden daß Kasse und Buch¬

haltungsabteilung streng getrennt werden. Die

Buchhaltung soll ja eine Kontrolle auf die

Kasse ausüben. In der Kasse wird nur ein ein¬

faches Kassebuch, Einnahme und Ausgabe ge¬

führt. Bei einer Kassenrevision dürfte also

nach erfolgtem Abschluß der Soll-Kassen¬

bestand sofort festzustellen sein. Die eigent¬
liche Buchung der Belege erfolgt erst im reinen

Kassebuch der Buchhaltung in die einzelnen

Spalten, die Einnahmen, wie KrankenVersiche¬

rungsbeiträge, freiwillige Beiträge, solche zur

Erwerbslosenfürsorge, Mahngebühren, Portis

usw., die Ausgaben nach Kranken-, Wochen-,

Stillgeld, Verwaltungskosten usw.

Für den Verkehr mit Aerzten, Apothekern,
Optikern und sonstigen Lieferanten wird ein

Kontokorrentkonto (Gläubigerkonto) einge¬
richtet. Die?ses kann je nach Größe der Kasse

in Kartei- oder Buchform gewählt werden. Aus

dem einzelnen Konto ist jederzeit ersichtlich,

wie die Kasse zu dem Gläubiger steht, denn

ouf der einen Seite wird der Gläubiger für

seine Leistungen erkannt, auf der anderen für

die Leistungen der Kasse belastet. Durch Auf¬

stellung einer Kontokorrentbilanz, das sind die

Salden, aufgezeichnet nach Soll und Haben

(tunlichst monatlich, weil dadurch am besten

etwa entstandene Fehler gefunden werden), wird

wiederum eine zwangsläufige Kontrolle des

Kontokorrentkonto im Hauptbuch herbeigeführt.
Die Eintragung der Rechnungen von den an¬

geführten Gläubigern erfolgt im sogenannten

Memorial, getrennt nach Arzthonorar, Arznei,

Heilmittel, Verpflegungskosten usw. (Be¬

stimmungen der RVO.). Dieses Memorial wird,

wie die anderen Bücher, am Monatsende in das

amerikanische Journal auf die einzelnen Spalten
übertragen.
Nebenbei können nun noch, je nach Bedarf,

Nebenbücher laufen. Als solche seien Bank¬

bücher, Postscheckein- und -ausgangsbuch,
Verwaltungskosten (spezialisiert) usw. genannt.
Die Schlußzahlen aller in der Buchhaltung ge¬

führten Bücher werden im amerikanischen

Journal am Monatsende übertragen. Dieses



vird abgeschlossen und auf die einzelnen

ilauptbuchkonten übertragen. So läßt sich leicht

lie Monatsbilanz aufstellen, durch die Verwal¬

tung und Vorstand der Kasse jederzeit über

len Gang der Geschäfte und den Stand des

Vermögens unterrichtet sind.

Die Jahresbilanz weist den genauen Ge-

< häftsgang und -stand über das verflossene

leschäftsjahr für die Organe der Kasse wie

auch für die Oeffentlichkeit aus. Sie ist leicht

von Revisoren oder Vorstandsmitgliedern zu

prüfen. Vor allen Dingen sind alle Garantien

gegeben, daß das ganze Werk rechnerisch

richtig ist, eben durch die angeführte bedingte
Kontrolle.

Der Jahresabschluß für die Versicherungs¬
ämter kann ohne besondere Mühe aus der auf¬

gestellten Jahresbilanz umgestellt werden, da

die benötigten Zahlen ja leicht festzustellen

sind. —

Verwaltung.
Drittes Gesetz über Aenderung des Zweiten

Buches der Reichsversieherungsordnung. Vom

15. Juli 1927. (RGBl. I S. 219.)
Der Reichstag hat das folgende Gesetz be¬

schlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats
hiermit verkündet wird:

Die Reichsversieherungsordnung vom 19. Juli
1^11 (Reichsgesetzbl. S. 509) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1924

(Reichsgesetzbl. I S. 779) wird wie folgt
geändert:

Artikel 1.

Im § 165 werden

im Abs. 1 Nr. 6 die Worte „§ 165a4 ersetzt

durch die Worte „Abs. 244,
im Abs. 2 die Worte „den nach § 165a fest¬

gesetzten Betrag" ersetzt durch die Worte

,,3600 Reichsmark.

Artikel 2.

Der § 165a fällt weg.

Artikel 3.

Im § 165b werden in den Sätzen 1 und 2

jedesmal die Worte „§ 165a44 ersetzt durch die

Worte „§ 165 Abs. 2".

Artikel 4.

(1) Im § 176 Abs. 1 werden die Worte „den
vom Reichsarbeitsminister festgesetzten Be¬

trag44 ersetzt durch die Worte „3600 Reichs¬
mark".

(2) Der § 176 Abs. 1 Satz 2 fällt weg.

Artikel 5.

Der § 180 erhält folgende Fassung:
| 180.

Die baren Leistungen der Kassen werden
nach einem Grundle>hn bemessen. Als Grund-
John gilt der auf cen Kalendertag entfallende
Teil des Arbeitsentgelts. Hierbei ist der Ar¬

beitsentgelt bis zum Betrage von 10 Reichs¬

mark für den Kalendertag zu berücksichtigen;
soweit er diesen Betreig übersteigt, bleibt er

nußer Ansatz. Für die Berechnung ist die

Woche zu sieben, der Monat zu dreißig und

las Jahr zu dreihundertsechzig Tagen anzu¬

setzen.

Die Satzung setzt den Grundlohn fest:

1. nach dem wirklichen Arbeitsverdienste der

inzelnen Versicherten

oder

2. nach Lohnstufen; dabei ist der Grundlohn

innerhalb jeder Lohnstufe auf die Mitte

i wischen dem höclisten und dem niedrigsten
Satze der Lohnstufe festzusetzen; geringe Ab¬

weichungen zur Vereinfachung der Berechnung
sind zulässig. Die Festsetzung der Lohnstufe

und des Grundlohns bedarf der Zustimmung
des Obe*rversicherungsamts,
oder

3. nach Mitgliederklassen; für die Festsetzung
des Grundlohns ist, wenn für die Klasse ein

Tariflohn vereinbart ist, dieser, sonst der durch¬

schnittliche Tagesentgelt der Klasse maß¬

gebend. Die Bestimmung bedarf der Zu¬

stimmung* des Oberversicherungsamts.
Die Satzung kann mehrere dieser Berech¬

nungsarten nebeneinander anwenden. Der Vor¬

stand kann neben der Berechnung nach Lohn-

stufen und Mitgliederklassen für einzelne

Gruppen von Versicherten oder für einzelne

Betriebe den wirklichen Arbeitsverdienst als

Grundlohn bestiirunen.

Läßt sich für Personen, die der Versicherung
freiwillig beitreten, hiernach kein Grundlohn

ermitteln, so bestimmt den Grundlohn der

Vorstand.
Artikel 6.

Im § 317 Abs. 3 werden die Worte „(§ 180

Abs. 5)44 ersetzt durch die Worte „(§ 180 Abs. 2

Nr. 1 und Abs. 3)'\
Artikel 7.

Im § 450 Abs. 1 fällt Satz 3 weg.

Artikel 8.

Der § 503 erhält folgenden Abs. 3:

Auf Antrag eines wirtschaftlichen Verbandes

von Arbeitnehmern, dem mindestens zehn¬

tausend Mitglieder angehören, kann der

Reichsarbeitsminister einen Versicherungs-
v erein auf Gegenseitigkeit, der für die Mit¬

glieder des Verbandes errichtet ist (Berufs¬
krankenkasse), als Ersatzkasse für die kranken-

versicherungfspflichtigen Mitglieder des Ver¬

bandes zulassen, wenn die Satzung den §§ 505

bis 513 genügt und die Zulassung nicht den

berechtigten Interessen der Allgemeinen Orts¬

oder der Landkrankenkassen zuwiderläuft. Der

Antrag kann auch von mehreren wirtschaft¬

lichen Verbänden von Arbeitnehmern, denen

zusammen mindestens zehntausend Mitglieder
angehören, gemeinschaftlich oder von einer

Vereinigung solcher Verbände gestellt werden.

Die Befugnis des Rcnchsarbeitsministers erlischt

mit de*m Schlüsse* des Monats Dezember 1927.

Artikel 9.

Der ^ 514 erhält folgenden Abs. 4:

(4) Unberührt bleibt die Vorschrift des

§ 503 Abs. 3.

Artikel 10.

1. De*r § 516 erhält folgenden Abs. 3:

(3) Die Zulassung einer Berufskrankenkasse'

($ 503 Abs. 3) kann ferner dann widerrufen
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wenden, wenn die* Zahl der* Kassenmitglie-der
nach zweijährigem Bestehen noch nicht fünf-

tausend beträgt oder wenn sie- spater für die*

Dauer mindeste-ns e*ine-s Jahres unti r diese

Zahl sinkt oder wenn der weitere Bestand der

Berufskrankenkasse den berechtigten Interessen

dei Allgemeinen Oits- c>d**r der Landkranken-
kassen zuwiderläuft. Tür den Widerruf ist der

Re'ichsarbeitsminister zuständig.
2. Der | 51<> Abs. 3 wird Abs. 4.

Art ikel 11.

Das Gesetz tritt mit dein 1. Oktober 1927

in Kraft

Krankenkassen, die am 1. Juni 1927 e*ine*n

höheren Grundlohn als in Reichsmark hatten,
sind berechtigt, mit Zustimmung beider

Gruppen im Ausschuß den bisherigen Höchst¬

satz beizubehalten, w< nn und soweit eine Her*

absvet/irng ohne Beitragserhöhung nicht mög¬
lich ist. Der Beschhlh hedari der Zustimmung
des ( >beivei sie herungvunts.

Die Kassen haben die nach Artiked "3 er-

forderlichen Satzungsänderungen bis zum

15. August 1('27 zur Genehmigung vorzulegen.
Berlin, den 15. Juli 1927,

Der Reichspräsident
von Hindenburg.

Der R e i chs a r be i t s m i n i s t e r

Dr. Brauns.

Betaegsfreiheil von Lehrlingen und Lehr«

harren in der El we_fbslosi nfürsorge beim

Wechsel in e|e*r Person des Lehrherrn. (Artikel 5

Abs. 1 der Fünften Ausführungsverordnung zur

Verordnung über Erwerbslosenfflisorge vom

18. Januar 1926.)
Nach dem Wortlaut de-s Artikels 5 Abs. 1 der

Fünften Ausführungsvei Ordnung zur Verord¬

nung über Erwerbslosenfürsorge vom 18. Ja¬

nuar 192b (Reichsgesetzbl. 1 S. 93) ist zwar bei¬

tragsfrei nur dir Beschäftigung aui Grund eines

sc hriftHchen Lehi \ ertrages von mindestens

zweijähriger Datier. Dem Sinne* der Vorschritt

dürfte e*s aber entsprechen, wenn die- Beitrags¬
freiheit auch in solchen Fällen angenommen
wird, in denen ein aui mindestens zwei Jahre

geschlossener schriftlicher Lehrvertrag vor¬

zeitig aufgehoben und di»* Lehrzeit bei einem

anderen Meister fortgesetzt wird, ehr /wert

Vertrag aber nicht mehr aut mindestens zwei

Jahre al>ges< blossen wird, weil die* Lehrzeit
früher beendet ist Erforderlich ist aber, dah

die- Dau. r beider Verträge zusammen sieh auf
mindestens zwei Jahre erstreckt.

(Bescheid des Reichsarbeitsministers vom

10. Januar 1927 IV 15 '258 26.)

Pauschsatz lür Hebammen, wenn der Wohn¬

ort eler Wöchnerin und eler Wohnort eler

Hebamme sowie der Sitz der Krankenkasse
versc hieden sind. Das Reichsversicherungsamt
1 at aul Anfrage einer Krankenkasse den nach¬
stehenden Bescheid erteilt: Nach dem Erlab des
Herrn preußischen Ministeis für Volkswohlfahrt

vom 12. Mai 1927 1 M II 1317/27 — (abge¬
druckt in dei ^Krankenversicherung", 1927,
Nr. 1(>, Seite 192) ist dir Pauschsatz, den e-ine*

Hebamme für eine Entbindung zu fordern hat,
immer derjenige, de-r für den Ort dei Ent¬

bindung festgesetzt ist (zu vergleichen auch der

Aufsatz von Kleeis in der „Arbeiter-Versor-
L'ung" 1927- 10. Heft, Seite 155).
Das Reichsversicherungsamt nc*igt vorbehalt¬

lich einer Entscheidung im Rechtszuge zu der

gleichen Auffassung. Es geht dabei von der

Voraussetzung aus, dab durch jenen Erlab die-

allgemeinen Re*chtsgrundsütze über den Ei-

füllungsort der Kasse nicht berührt werden

solle. Regelmäbig wird demnach als Entbin¬

dungsort, soweit e*s sich um die Frage de*s Ge¬
bührensatzes der Hebimme* handelt, der Wohn-

oder Beschüttigungsort der Wöchnerin zu

gelten haben (zu vergleichen die Austunrungen
von Dr. Jaeger in de*r Deutschen Krankenkasse•,

1927, Nr. 20, Sp. 463 ff. über die fre*ie

Hebammenhilfe in de*r Wochenhilfe). In drin¬

genden Füllen wird unter entsprechender* An¬

wendung des $ 3ö8 der Reichsversieherungs¬
ordnung" auch e*in anderer Ort. falls dort die

Entbindung stattge*funden hat, als Entbindungs¬
ort in dem hier in Betracht kommenden Sinn»

angesehen werden können. Schäffer.

Die Neuwahlen bei den Krankenkassen. Der

Reichstag hat bekanntlich das Ge*se*tz über die*

Wahlen nach de*r Reichsversieherungsordnung,
dem AngestelltenVersicherungsgesetz und dem

Reichsknappschaftsgesetz verabschiedet. Das

Gesetz ist am 8. April 1927 verkündet und im

Reichsgesetzblatt I S. 95 veröffentlicht worden.

Der Wortlaut de*s Gesetze*s soll an dieser

Stelle* nicht wiederholt werden, wie es überhaupt
nicht die* Absicht dieser Arbeit ist, zu dem

Gesetze selbst ausführlich Stellung zu nehmen,
werl die*s inzwischen be*re*its geschehen ist (vergl.
List, Die Wahlen in der Sozialversicherung,
Heit 8 dieser Zeitschrift vom 15. April 1027).

Immerhin erscheint es zweckmäßig, nachdem

eine verhältnismäßig grobe Zahl von Kassen

unter Berufung auf das Schreiben de*s Reichs-

arbeitsministers vom 26. August 1926 von Neu¬

wahlen trotz Ablauf der Legislaturperiode* ab¬

gesehen hat, nunmehr aber die* Wahlen zu den

Kassenorganen in diesem Jahre durchgeführt
werden müssen, auf einige* durch das Gesetz

bedingte grundsätzliche Neuregelungen auf¬
merksam ZU machen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dab nach

§ 15 Abs. 1 RVO. in der Fassung de*s Gesetzes
vom 8. April 1927 die* Vertreter der Arbeitgeber
und der Versicherten auf Grund von Vor¬

schlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von

Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern oder von

Verbänden solcher Vereinigungen gewählt wer¬

den. Diesen Vorschlagslisten stehen bekanntlich

gleich:
1/Bei de*r Wahl zum Ausschuß und Vor¬

stand der Krankenkassen (§§ 333, 335. 339,
i41 Abs. 1) solche Vorschlagslisten von

Arbeitgebern oder von Versicherten, welche

die* in der Satzung festgesetzte Zahl von

Unterschriften tragen; die* Festsetzung be¬

darf der Zustimmung der für die^ Ge¬

nehmigung von Satzungsänderungen zu¬

ständigen Versicherungsbehörde;
J. bei der Wahl zum Vorstand der Kranken¬

kassen auch Vorschlagslisten mit min¬

destens zwei Unterschriften von Vertretern

der Arbeitgeber oder der Versicherten im

Ausschuß.
Daraus ergibt sich, dafi die* Wahlordnung in

dep. Kassensatzungen insoweit zu ändern ist.
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Is die Zahl der Unterschriften und die Frist

rr Einreichung der Wahlvorschlüge in der

tzung festgesetzt sein mub. Die meisten oder

(»hl alle Kassen werden unter Benutzung der

• it der Bekanntmachung des Reichskanzlers

an 17. März 1913 herausgegebenen Muster-

t/ung und Musterwahlordnung eine Mindest-

ihl festgelegt haben. Die Muste*rwahlordnung
hatte 30 Unterschritten vorgeschlagen. Die*se*

Zahl dürfte von den Kassen aber überprüft
verden müssen, denn es entspricht nicht der

\bsicht des Gesetzgebers, dab jede kleine

(jruppe die Möglichkeit haben soll. Wahlvor¬

schläge einzureichen. Es mub hierbei zum

besseren Verständnis bemerkt werden, dafi

itürlich die wirtschaftlichen Organisationen
und Verbände der im Gesetz genannten Art

e>n dem Beibringen der Unterschriften befreit

Mnd, vielmehr beziehen sich diese auf Einzel¬

gruppen, falls solche noch Vorschläge* machen

könnten. Bestimmte Mindestziffern werden sich

allerdings nicht feststellen lassen, weil die Ver¬

hältnisse bei den Kassen zu verschieden sind.

I dürfte sich jedoch empfehlen, für Kassen

mit etwa 1000 Mitgliedern die Unterschriften-

/ahl e;uf 100, mit etwa 2000 Mitgliedern auf

150 bis 200 festzulegen. Für gröbere Kassen ist

der Prozentsatz niedriger zu beme*ssen. Das

erstehend Gesagte gilt nur für Vorschläge'
durdi die Arbeit ne*hmergruppen, bei Vor¬

schlägen der Arbeitgeber ist e*s natürlich nicht

möglich, die gleiche Z*ihl von Unterschriften zu

fordern, hier wird e*s sich unter Umständen als

cweckmäfiig erweisen, die bisher dafür vor¬

geschriebenen Zahlen beizubehalten.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dab

<lie* Kassen

l.die Zahl der Unterschriften nach der

Wahlordnung auf ihre Angemessenheit hin

erneut prüfen müssen,

2. soweit sich die Notwendigkeit einer Aen¬

derung ergibt, diese vorzunehmen und

durch das Oberversicherungsarnt ge¬

nehmigen zu lassen,
3. falls eine Aenderung nicht für zweck¬

mäßig oder notwendig erachtet wird, trotz¬

dem in Ausführung gesetzlicher Vorschrift

die» entsprechende Genehmigung durch das

Oberversicherungsamt aussprechen zu

lassen.

Die*se* Ausführungen be^zie*hen sich nur auf die

Wahlen zum Kassenausschufi. Für die Wahl

zum Kassenvorstand ist die* Festsetzung einer

Mindestzahl nicht erforderlich, weil der neue*

>i 15 vorschreibt, dab bei der Wahl zum

Kassenvorstand auch Vorschlagslisten mit min¬

destens zwei Unterschriften von Vertretern der

Arbeitgeber oder Versicherten im Ausschuß

ausreichen.

Schließlich möchten wir auch noch die* lieber-

gangs- und Schlubvorschriften de*s Gesetzes der

Beachtung empfehlen.
Die Wahlzeit dauert nach § lö in der Fassung

des Gesetzes vom 8. April 1927 statt wie bisher

vier nunme*hr fünf Jahre. Der Artikel 1 der

1 Übergangs- und Schlubvorschriften bestimmt,
dab die Arntsdauer der jetzigen Inhaber der

Ehrenämter der Reichsversieherungsordnung

bis zum Schiüb des Jahres 1927 läuft. Die

Wahlzeit der erstmals nach diesem Gesetz neu

zu wählenden Vertreter endet mit dem Schluß

des Jahres 1932. Ausdrücklich bestimmt der

Abs. 1 des neuen § 16, dab die Wahlzeit ohne

Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Durch¬

führung jeweils mit dem Schlufi des fünften

Kalenderjahres endet. Durch die Bestimmungen
des Artikels 1 ist festgestellt, dab Neuwahlen

von dem Inkrafttreten des Gesetzes ab erst mit

Wirkung vom I. Januar 1928 getätigt werden

können.

Im Artikel 2 der Ue*bergangs- und Schlubvor-

vorschriften heifit es, dab unmittelbare Wahlen,
die mit Wirkung vom 1. Januar 1920 oder die

seit diesem rage stattgefunden haben, nicht

wiederholt zu werden brauchen. Das gleiche
gilt für mittlere Wahlen, die im Anschlub an

solche unmittelbare Wahlen durchgeführt sind.

Die Wahlzeit endet auch in diesen Fällen mit

dem Schlub des Jahres 1932. Daraus ist er¬

sichtlich, dab, soweit Neuwahlen vor dem In¬

krafttreten des Gesetzes stattgefunden haben,
diese* nicht wic*dcrholt zu werden brauchen.

Das trifft auch da zu, wo die Neuwahlen etwa

im Jahre 1925 vorgenommen wurden. Voraus¬

setzung ist je*doch in diesen Fällen, dab die

Kassenorgane ihre* Aemter mit Wirkung vom

I. Januar I 926 angetreten haben.

H. Troppenz, Braunschweig.

Das Versorgungsverfahren in prozessualer
Hinsicht auf elie Rechtskraft des Feststellungs-
Bescheides und des Urteils. Im Versorgungs¬
verfahren kann von einer Rechtskraft nur ge¬

redet werden, wenn es sich um eine rechtsfähige
Entscheidung handelt. Bei der Einräumung von

Leistungen, die durch einen Berufungsausschlub
gekennzeichnet sind, weil die Gckwährung nach

den Versorgungsgesetzen in das freie Ermessen

der Verwaltungsbehörde gestellt ist, kann nicht

von einer Entscheidung, mithin auch nicht von

einer Rechtskraft gesprochen werden. Die

Rechtskraft materieller Art hat den Inhalt und

die sachliche Wirkung der Entscheidung im

Auge. Rechtswirkungen können nicht in die* Er¬

scheinung treten bei Entscheidungen, die die

der Zuständigkeit von Spruchbehörden nil¬

gemein gezogenen Grenzen überschreiten. Ist

wegen Mangel einer Dienstbeschädigung eine*

Rente* abgelehnt worden, so ist rechtskräftig

festgestellt, dab das Leiden, auf das der An¬

spruch bc'gründe^t worden ist, keinen Ver¬

sorgungsgrund bilde*t. Diese Entscheidung
binde*t. Die* Rechtskraft wird aber auf das

Leiden begrenzt, das de*m Antrage* zugrunde ge¬

legen hat. Wegen eines anderen Lc*idens kann

der Antrag wie*derholt werden unter Beachtung
der Anmeldefrist.

Der Fiskus ist ein e*in Anerkenntnis gebunden,
das der Rechtskraft fähig ist. Aus Erwägungen
des Rechts und der Sittlichkeit heraus mub e*im*

zur Entscheidung an sich verpflichtete Partei

an das Anerkenntnis des Entschädigungs¬

anspruchs gebunden se*in. Nach $ 65 des Ver-

fahrensgesetzes kennen richtig entschiedene und

zweifelhafte Fälle nicht me*hr einer nochmaligen
Erörterung unterzogen werden, sie* sind und

bleiben rechtskräftig. Urteile können also zu¬

ungunsten des Versorgungsberechtigten über¬

haupt nicht berichtigt werden. Unrichtige* Be¬

scheide* kennen abgeändert oder aufgehoben
werden nach Eintritt der Rechtskraft. Nur Be¬

scheide« nicht aber Urteile können berichtigt
werden. Die Rente* verdankt ihre* Existenzbe-
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re*chtigung der Entschließung der Verwaltungs¬
behörde, nicht einem endgültigen Richterspruch.
Die Rechtskraft eines Urteils ist in ihrer Trag¬
weite im wesentlichen in zwei Richtungen be¬

grenzt. Die beiden aus der Zivilprozeßordnung
entle*hnten Grundsätze, die /ils allgemeine
Rechtsgrundsätze auch für das Verfahren in

Yersorgungssachen gelten, lauten: ?,Urteile sind

der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über

den erhobenen Anspruch entschieden ist" und

„das rechtskräftige Urteil wirkt nur für und

gegen die Parteien und diejenigen Personen,

die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit
Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind/4

Dk* Rechtskraft eines Bescheides, durch den

wegen eines als Dienstbeschädigung aner¬

kannten Leidens eine Rente zuerkannt sind, ist

nicht bindend für das Verfahren, in dem die

Hinterbliebenen den Versorgung^anspruch auf

den ursächlichen Zusammenhang des Todes mit

dem gleichen Leiden stützen. Der Anspruch der

Hinterbliebenen besteht nur dann, wenn ein ur¬

sächlicher Zusammenhang zwischen dem Tode

des Beschädigten und der Dienstbeschädigung
vorliegt. Der Anspruch, über den in einem

Verfahren zwischen dem Beschädigten und dem

Reichsfiskus entschieden wird, ist demnach von

demjenigen Ansprüche*, der den Gegenstand
eines auf Gewährung der Hinterbliebenenrente

gerichteten Verfahrens bildet, im Klagegrunde,
d. h. in den für die Feststellung des Anspruchs
erforderlichen tatsächlichen Grundlagen, ver¬

schieden. Eine RechtskraftWirkung erstreckt

sich in erbre*chtlicher Hinsicht, soweit diese die

Ansprüche des Verstorbenen verfolgen. Die

Rechtskraft der zugunsten des Verstorbenen er¬

gangenen Entscheidimg ist ohne Einflub auf

den Verse>rgungsanspruch der Hinterbliebenen,
weil weder die Parteien die gleichen sind, noch

die Ansnrüche denselben rechtlichen Inhalt
haben. Deshalb kann sich die rechtskraftige
Anerkennung des Leidens eines Verstorbenen
als Dienstbeschädigung nicht auch auf den

Hinterbliebenenanspruch erstrecken. Erneut

wäre zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraus¬

setzungen dieses Anspruclis VWHegen. Sämt¬

liche Instanzen der Versorgungsgerichte können

auch als Rentenfeststellungsinstanzen in die*

Erscheinung treten, die Oberversicherungs¬
ämter und das Reichsversicherungsamt ent*

sprechend dem Vorbild der RVO. in der Unfall¬

versicherung. Sobota.

Die Bescheinigung der Ersatzkassen. Nach

$ 517 Abs. 2 RVO. haben Ersatzkassenmit¬

glieder, die von dem Recht auf Befreiung von

der Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Kran¬
kenkasse Gebrauch machen wollen, ihrem Ar-

beitge*ber eine* Bescheinigung Ober die Ersatz-«

kassenmitgliedschaft vorzulegen. Die» Ersatz¬
kassen sind verpflichtet, ihren Mitgliedern eine

solche* Bescheinigung auszustellen. Wird dem

Arbeitgeber die Bescheinigung innerhalb der

dreitägigen Meldefrist vorgelegt, dann darf er

das Ersatzkassenmitglied nicht zur gesetzlichen
Krankenkasse anmelden. Wünscht das Ersatz¬

kassenmitglied die* Befreiung und kann es aus

irgendwelchen Gründen die Bescheinigung
nicht innerhalb dieses Zeitraumes beibringen,

dann verlängert sich die gesetzliche Meldefrist

auf zwei Wochen, wenn di* Ersatzkassenmit¬

gliedschaft auf eine andere glaubhafte Art nach¬

gewiesen wird. Erfolgt aber auch in den zwei

Wochen keine Vorlage der Bescheinigung dann

muß der Arbeitgeber unter allen Umstänelen die

Anmeldung — rückwirkend zum Beschäftigungs¬
beginn — erstatten. Bringt das Ersatzkassen¬

mitglied die Bescheinigung nach erfolgter An¬

meldung bei, so hat der Arbeitgeber das Ersatz¬

kassenmitglied innerhalb der Meldefrist (§ 317)
unter Vorlage der Bescheinigung wieder abzu¬

melden.

Die Bescheinigung der Ersatzkasse spielt,
wie aus diesen Vorschriften hervorgeht, für die

Meldung und Befreiung des Ersatzkassenmit¬

gliedes eine wichtige Rolle. Sie ist das Beweis¬

stück für die Berechtigung von Befreiungen so¬

wohl dem Arbeitgeber als auch der gesetzlichen
Krankenkasse gegenüber. Aus diesem Grunde

ist nach der Rechtsprechung des Reichsver¬

sicherungsamtes die Bescheinigung auch dann

anzuerkennen, wenn gegen die Rechtmäßigkeit
der Ersatzkassenmitgliedschcft berechtigte Zwei¬

fel bestehen oder sogar die Ersatzkassenmitglied¬
schaft unrechtmäßig erworben wurde. In der

Entscheidung vom 7. Dezember 1926 („Volks¬
tümliche Zeitschr/4 1927 S. 130) hat der Große

Senat den Grundsatz aufgestellt, daß bei einem

Streit über die Befreiung von der Mitgliedschaft
bei einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 517

Absatz 1 auch die Versicherungsbehörden im

Verfahren nach § 405 Abs. 2 an die gemäß § 518

von der Ersatzkasse ausgestellte Bescheinigung
über die Zugehörigkeit des Versicherungspflich¬
tigen zu ihr gebunden sind. Arbeitgeber und

Versicherungsbehörden haben die Richtigkeit
der Bescheinigung nicht nachzuprüfen. Damit

hat das RVA. den von ihm früher eingenom¬
menen Standpunkt verlassen, daß die Versiche¬

rungsbehörden im Streitverfahren die Frage, ob

Versicherungspflichtige nach der Satzung der

Ersatzkasse dieser angehören dürfen, zu unter¬

suchen haben. Es muß zugegeben werden, daß

man von dem Arbeitgeber nicht die Nachprüfung
der Richtigkeit einer derartigen Bescheinigung
fordern kann. Andererseits entspricht es aber

zweifellos auch nicht dem Willen des Gesetz¬

gebers, dab Ersatzkassen Versicherungspflichtige
als Mitglieder aufnehmen, die sie satzungsgemäß
gar nicht aufnehmen dürfen. Ist nicht diesen

Ersatzkassen auf dem Wege eines Verfahrens

aus § 405 RVO. beizukommen, dann muß hier

der Gesetzgeber eingreifen und die gesetzlichen
Krankenkassen gegen die Uebergriffe geschäfts¬
tüchtiger Ersatzkassen schützen. Der Hinweis

des Reichsversicherungsamts, daß die Ersatz-

kasscti die Verantwortung für ihre Handlungen

(Mitglie*deraufnahmen, Bescheinigungen) tragen

und sich der Gefahr aussetzen, mit ihrer Auf¬

sichtsbehörde, dem Reichsaufsichtsamt für

Privatversicherung, in Differenzen zu geraten,

unter Umständen sogar die Zulassung als Ersatz¬

kasse zu verlieren, kann nicht als eine befrieeü-

gende Lösung angesehen werden. Wer die

Langmut dieser Aufsichtsbehörde kennt — ihr

Verhalten hinsichtlich der schweren Beschuldi¬

gungen gegen die Lichterfehler Ersatzkasse

spricht für sich —, der weiß, was von ihrem

Eingreifen zu erhoffen ist. Sie hat nicht von

dem $ 510 Gebrauch gemacht, als ihr nach¬

gewiesen wurde*, daß diese Ersatzkasse Arbeit¬

gebern die Ausstellung' derartiger Bescheini-
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jungen ohne jede Kontrolle überließ, daß diese

Bescheinigungen (mit Unterschrift versehene

Vordrucke) auch in den Besitz Unberufener ge¬

engten und Nichtersatzkassenmitglieder sich

lamit befreien und jeder Kassenmitgliedschaft
ntziehen konnten.

Befriedigt diese Regelung nicht, so ist durch

»ine andere Entscheidung des RVA. vom

22. März 1927 („Volkstüml. Zeitschr.'4 1927 S. 209)
ein weiterer unbefriedigender Zustand ge¬

schaffen worden. In dieser Entscheidung nat

das Reichsversicherungsamt den Grundsatz auf¬

gestellt, daß als vorschriftsmäßige Abmeldung
nn Sinne des § 397 RVO. auch die Abmeldung
. ines Ersatzkassenmitgliedes ohne Beifügung
der Bescheinigung anzusehen ist. Wie schon

eingangs ausgeführt, hat der Arbeitgeber nach

zwingender Vorschrift des § 519 Abs. 2 bei einer

späteren Befreiung des Ersatzkassenmitgliedes
die Abmeldung „unter Vorlage der Bescheini¬

gung" zu erstatten. Eine Abmeldung ohne Vor¬

lage dieser Bescheinigung kann demnach keine

„vorschriftsmäßige" Abmeldung sein. Erstattet

aber der Arbeitgeber eine vorschriftsmäßige Ab*

meidung nicht, dann kann die gesetzliche Kran¬

kenkasse von ihm die Zahlung der Beiträge bis

zur Erfüllung dieser Meldepflicht verlangen.
So kann man aus der klaren Bestimmung des

I 397 RVO. folgern. Das RVA. ist anderer

.Ansicht. Es stellt sich auf den durchaus zu¬

treffenden Standpunkt, dab des Ersatzkassen¬

mitglied mit dem Tage der Uebergabe der Be¬

scheinigung an den Arbeitgeber aus der gesetz¬
lichen Krankenkasse ausscheidet, ganz gleich,
r>b der Arbeitgeber die Abmeldung bewirkt oder

unterläßt. Die nach §519 Abs. 2 vorzunehmende

Abmeldung hat mithin keine rechtsbegründende
Wirkung, sie ist lediglich eine Ordnungsmaß¬
nahme, wie je*de andere Abmeldung. Daraus

tolgert aber das RVA. weiter, daß die Nicht-

vorlage der Bescheinigung bei der Abmeldung
auch nicht strengeren Rechtsfolgen unterliegen
kann als jede andere Abmeldung des Arbeit¬

gebers. Welchen Zweck dann aber noch die
Vorschrift des § 519 Abs. 2 hat, sagt das RVA.

nicht, es läßt sich auch nicht darüber aus, wie

die Vorlage der Bescheinigung erzwungen
werden kann. Nach Auffassung des Reichsver¬

sicherungsamts genügt es, wenn die Kranken¬

kasse bei einer Nichtvorlage der Bescheinigung
Rückfrage bei dem Arbeitgeber hält, um sich

von der Berechtigung der Abmeldung zu über¬

zeugen. Dann ist aber schließlich die ganze
Vorschrift des § 519 Abs. 2 überflüssig, eine

Ansicht, die der Gesetzgeber zweifellos nicht

teilen wird. Er hat die Vorlage der Bescheini¬

gung bei der Abmeldung bestimmt mit einer

Absicht gefordert und ihr einen größeren Wert

beigelegt als das RVA. annimmt. Legt aber der

Arbeitgeber der Abmeldung die Bescheinigung
nicht bei, dann muß er zur Erfüllung dieser

Verpflichtung angehalten werden können. Und

das ist nur mit Hilfe des § 397 RVO. möglich,
dessen Anwendung für diesen Fall das RVA.

verneint. Auch hier wird der Gesetzgeber ein¬

greifen müssen, um eine Beachtung seiner Vor¬

schriften zu erreichen. Wz.

Der nächste Krankenkassentag wird nach dem

Beschluß der 31. Mitgliederversammlung des

Hauptverbandes deutscher Krankenkassen in

Königsberg im Jahre 1928 in Breslau ab-

gehalten. Es bewarben sich um ihn die Städte

Dortmund, Magdeburg und Breslau. Die Stadt

Breslau wurde mit Mehrheit als der nächste

Tagungsort gewählt.

Aeltere Jahrgänge der „Volkstümlichen Zeit¬

schrift". Aus den Kreisen unserer Leser sind

uns häufig Anfragen zugegangen, ob noch ältere

Jahrgänge unserer „Volkstümlichen Zeitschrift

für die gesamte Sozialversicherung" vorrätig
sind. Uns stehen jetzt einige gebundene Exem¬

plare der Jahrgänge 1912, 1913, 1914, 1917 und

1919 zur Verfügung. Leser, die auf Anschaffung
dieser Jahrgänge Wert iegen, können sie durch

unsere Vermittlung billig erhalten.

Angestellte und Beamte.

Fachliche Fortbildung der Krankenkassen¬

angestellten in Berlin. Die Ortsgruppe Groß-

Berlin des Zentralverbandes der Angestellten
hat ihren Untei richtsplan zur Fortbildung der

Krankenkassenangestellten im kommenden

Winterhalbjahr zusammengestellt. Die im ver¬

gangenen Jahre mit großem Erfolg durchge-
:'ihrten Fortbildungskurse sollen als Arbeits¬

gemeinschaft einen weiteren Ausbau erfahren.

Geplant ist zunächst eine Zusammenfassung der

leilnehmer an den bisherigen Lehrgängen zu

Kursen für Fortgeschrittene*. Hierfür

>ind sechs Arbeitsgemeinschaften vorgesehen.
Ferner sollen zwei Anfängerkurse ab¬

gehalten werden, in denen namentlich jüngere
Kollegen Aufnahme finden sollen. Der gesamte

Unterricht wird mit einem Vortrag des Pro-

?ssors Dr. Kaskel von der Universität Berlin

iber „Arbeitsrecht und Sozialversicherung" am

Montag, dem 3. Oktober 1^27 eröffnet. Für die*

Kurse für Fortgeschrittene haben sich folgende

Lehrer zur Verfügung gestellt:

Direktor Julius Cohn und Hauptschriftleiter

Fritz O k r a s s: Leistungen der Krankenkasse

(vier Vortragsabende, ein Abschlußabend);
Direktor Hermann Kohn und Korrespondent
Geisthardt: Unfallversicherung (zwei Vor¬

tragsabende, ein Abschlußabend); Direktor

Richard Gruber und Korrespondent S c h w a-

lowsky: Versicherungspflicht (zwei Vortrags¬
abende,, ein Abschlubabend); Albert L e s s 1 e:

Etatsaufstellung (ein Abend je Arbeitsgemein¬
schaft); Direktor Wasewitz: Meldepflicht
und Beitragswesen (zwei Vortragsabende, ein

Abschlubabend).

An Einze*lvortrügen für die Gesamthörerschah

sind neben dem des Professors Kaskel vorge¬
sehen: Senatsprüsident Dr. Hermann Der sch:

Angestelltenversicherung; Landesrat Dr.

Brunn: Invalidenversicherung in ihren Be*-

Ziehungen zur Krankenversicherung; Versiche¬

rungsamtmann S t r e i c h a n: Organisatorischer
Aufbau der Sozialversicherung (zwei Abende);
Direktor Karl Bauer: Verfassungswesen,
Zivilprozeßrecht (je ein Abend).

.Schließlich sind noch eine Reihe von Einzel-
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vortragen von sachkundigen Ret* renten für die

Gesamtmhgtiedschaft der Fachgruppe in Vor-

I • reitung.

Für jeden Hörer kommen in dei Woche zwei

Unterrichtsstunden in Betracht Die Kurse-

laeiten vom 3. Oktober bis lo. Dezember 1927

unel vom 12. Januar bis 22. März 1928. Be—

sonderer Wert soll diesmal aul die* Anfertigung
schriftlicher Arbeiten gelegt werden. Es wird

von jedem Moni di** Einreichung einer schrift¬

lichen Arbeit verlangt.

Prülungen für dii% Krankenkassenangestellten
in Saehsen-Anhalt wurden im Mai und .Iuni vor

«nn Prüfungsausschüssen des Verbandes eler

Krankenkassen Sachsen-Anhalt in Magdeburg,
Erfurt und Halle abgehalten. An den Prüfungen
nahm jeweils ein Beauftragter des zuständigen
Oberversicherungsamtes als Vertreter der Auf¬

sichtsbehörde teil. Insgesamt haben sich in

diesem Jahre 54 Prüflinge gemeldet.
Zur ersten Prüfung — zur Erbringung des

Nachweises der Befähigung tür den einlachen

Burealidienst — hatten sich 28 Angestellte ge¬
meldet Von diesen haben die Prüfung be¬

standen mit ,,se*hr gut" 1 Angestellter, mit „gut"

5, mit „ausreichend bis gut" 7, mit „ausreichend
9, Nie ht bestanden haben 3 Angestellte*; außer¬

dem sind 3 Prüflinge im Laufe der Prüfung
ii eiwillig zurückgetreten.

Die zweite Prüfung — zur Erbringung des

Nachweises der Befähigung für den schwie¬

rigen Bureaudienist bestanden mit „gut" 7,

mit „ausreichend bis gut" 2, mit „ausreichend"
12. Nicht bestanden haben 4 Angestellte; außer¬

dem ist e*in Angestellter während der Prüfung

freiwillig zurückgetreten. Im ganzen hatten sich

zur zweiten Prüfung- 20 Angestellte gemeldet.

Rechtsprechung.
Die nach $ 219 RVO. um Gewährung der

Krankenpflege ersuchte Krankenkasse* kann

diese nicht ablehnen, weil elie ersuchende Kran¬

kenkasse elie Gewährung der Krankenpflege
außerhalb ihres Bezirks verweigern kennte.

(Entscheidung d» s Reichsversie herur gsamts vom

l. Min 1921 II K HAB.i

I>ie* Landkrankenkasse des Kreises R. hat

ihrem erkrankten Kassenmitglied H. in der Zeit

vom S. April bis 6. Juli 1925 Krankenhausbe¬

handlung gewährt Nach d>*r Entlassung aus

dem Krankenhause hat das Mitglied den Kas-

SeO-bezirk verlassen und sieh zu den Eltern nach

M. begeben, bei der Landkrankenkassc* je^doch
Weitergewährung der Leistungen beantragt.
Die Kasse hat daraufhin di»* Allgemeine* Orts-

krnnkenkasse in M. gemäß $ 219 RVO. er¬

sucht, die weitere Krankenhilfe in Gestah freier

irztlicher Behandlung und Arznei unter Aus-
schlufi von Krankenhausbehandlung, und tür

ehr» Fall der Arbeitsunfähigkeit, ein tägliches
Krankengeld von 75 Pf. zu leisten. Dn* letztere

hat jedoch die Gewährung von Krankenpflege
abgelehnt mit der Begründung, dab das Kassen¬

mitglied den Bezirk der Landkrankenkasse

ohne deren Zustimmung verlassen und deshalb

keinen Anspruch auf weitere Kaastnleistungcn
mehr habe; bei dieser Sachlage könne die* e*r-

suc hende Kasse nicht einer anderen Kasse die*

Kosten der Krankenpflege zuschieben, zumal

die nach $ 222 Satz 2 zu gewährende Ersatz-

istung hierfür vorliegend nur 50 Pf. täglich

betrage. Auf Antrag der ersuchenden Kasse hat

das VA. als Aufsichtsbehörde mit Beschluß
vom 2o. November 1925 di»- ersuchte Kasse tür

verpflichtet erklärt, dern Ersuchen aui Ueber-
hme der Ki mkenhilfe zu entsprechen, und

hierbei ausgeführt, dab die* ersuchte Kasse nicht

befugt sei, die Uebernahme* der Krankenhilfe
d -shalb abzulehnen, weil die* ersuchende* Kasse
die Krankenhilfe veerweigern durfte, wenn letz¬
tere von diesem Recht keinen Gebrauch mache.
Aus den gleichen Gründen ist die hir.- n

eingelegte Beschwerde der ersuchten Kasse

rch das OVA. zurückgewiesen worden. Hier¬

gegen hat die Beschwerdeführerin weitere Be*-

schwetde beim RVA. erhoben. In der Be¬

schwerdeschrift hat die Beschwerdeführerin an

ihrer bisherigen Rechtsruffassung festgehalten.

Es war, zu entscheiden, wie geschehen.

Aus den Verhandlungen geht hervor, daß

sich das Kassenmitglie*d nur an die ersuchend»*

Kasse wegen Weitergewährung der Kussen-

h-istungen, nicht dagegen auch an die ersuchte*

Kasse* gewandt hat; es hat sich auch *in dem

Stre*it bisher nicht beteiligt. Demnach betrifft

der Stre*it nicht den Anspruch eines Kassenmit-

gliedes gegen eine Kasse* auf Kassenh*istunge*n.

Der Streit besteht vielmehr nur zwischen der

ersuchenden und der ersuchten Kasse*, wobei

den Gegenstand des Streites die Frage bilde*t,

ob die ersuchte Kasse zur Aushilfe gemäß § 219

RVO. verpflichtet ist. Ueber dieser Verpflich¬

tung der ersuchten Kasse ist durch die Aut-

siehtsbehörde gemäß den S$ 30, 377 zu ent¬

scheiden (zu vergl. auch Hahn, Handbuch der

Krankenversicherung, S. und 9. Auflage, Anm. 4

zu S 219j Hoffmann, Kommentar zur RVO.,

2. Buch, 0. Auflage, Anm. 6 zu § 21Q.)

Die Aushilfspflicht nach $ 219 beste*ht nur

dann, wenn das erkrankte Kassenmitg!ie*d im

Bezirk der ersuchten Kasse und außerhalb des

Bezirks seiner Kasse wohnt und letztere ein

ordnungsgemäbes Ersuchen an die Kranken¬

kasse des Wohnorts stellt. Diese Voraus¬

setzungen sind im vorliegenden Fall gegeben.
Die ersuchte Krankenkasse hat deshalb die

Krankenhilie zu leisten, soweit die ersuchende

Kasse hierzu verpflichtet ist; denn die* ersucht»-

Kasse hat als Beauftragte der ersuchenden

Kasse die dem Kassenmitglied bei der lezteren

zustehenden Leistungen zu gewähren. Die* er¬

suchende Krankenkasse ist /war unter Umstäi -

d»n berechtigt, e*inem Kassenmitglied, d -

nach Beginn der Krankenhilfe ohne Zustim¬

mung seiner Krankenkasse den Kassenbezirk

verläßt, die weitere Krankenpflege zu verwei¬

gern (zu vergl Entscheidung 2581 — Amtlich»

Nachrichten d».s RVA. 1920 S. 132 —). Es

steht ihr aber andererseits frei, in Einzelfällen
dern Erkrankten die Verlegung des Wohnorts

unter Anerkennung der Fortdauer ihrer L i-

Stungspflicht zu statten; e*benso kann -
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(hträglich die Genehmigung zur Verlegung

les Wohnorts mit dieser Wirkung erteilen.

Inter dieser Voraussetzung ist die ersuchend**

>se zur Weitergewährung der L°istungen

i pflichtet. Eine solche nachträgliche Gen-h-

igung zur Verle*gurg des Wohnorts ist in dem

Isrsuchen der Landkrankenkasse an die Orts¬

krankenkasse des Wohnorts um Uebernahme

der weiteren Krankenhilfe und der Mitteilung

ervon an das Kassenmitglied zu ei blicken.

.
),i demnach die Leistungspflicht der Lnnd-

krankenkasse an dem neuen Wohnort des

ssenmitgliedes fortbesteht, lie*gt auch ein

Bedürfnis nach Aushilfe durch die Kasse des

ien Wohnorts vor (zu vergl. Entscheidung2407

\intliche Nachricht»^ des RVA. 1918 S. 419).

! >iese ist daher nicht berechtigt, die Uebernahme

r Krankenhilfe aus den von ihr geltend ge¬

machten Gründen abzulehnen. Auch die Vor-

m hrift des § 222 Satz 2 steht dem nicht ent-

j»gen; hiernach werden dre*i Achtel des Grund-

ohnes als Ersatz der Kosten für die Kranken¬

pflege gewührt. Diese Vorschrift hat nur den

Zweck, die Abrechnung zwischen der ersu-

c henden und der »rsuchten Krankenkasse zu

erleichtern. Es mar; sein, daß in Fällen e*ines

besonders niedrigen Grundlohns die Aufwen-

lungen der ersuchten Kasse für Krankenpflege
acht völlig gede*ckr werden. Hieraus kann die

rsuchte Kasse abe*r jedenfalls nicht das Rerht

ibleiten, ein gemäb § 210 ordnungsmäßig ge*-

>te*lltes Aushilfeersuchen abzulehnen. Die Ver¬

fügung des VA. im Aufsichtswege ist dem¬

nach zu Recht ergangen. Der weiteren Be¬

schwerde war deshalb eler Erfolg zu versagen.

Dem Versicherungsamt stehen gegenüber
einer Ersatzkasse Aufsichts- oder Ane>rdnungs-

he*fugnisse nicht zu. (Entscheidung des Reichs-

? rsicherungsamts vom 13. April 1027 — 11K

43 26 B. —). Die Firma H. in L. beschäftigt die*

Arbeitnehmer Oskar und Kurt G. seit 1. Oktober

bzw. 15. November 1024. Beide waren zunächst

Mitglieder der Allgemeinen Ortskrankenkasse* L.

Sie traten jedoch später einer kaufmännischen

Krsatzkasse bei. Die Arbeittreberin meldete

daraufhin beide am 30. Juni 1025 bei der Orts¬

krankenkasse ab. Als letztere im Oktober 1('25

erfuhr, daß die abgemeldeten Versicherten der

satzkasse angehörten trotzdem sie be*i der

x )rtskrankenkassc als Weber angemeldet waren,

beanstandete sie gegenüber der Ersatzkasse die

Zugehörigkeit zu dieser. Die Ersatzkasse teilte

ler Ortskrankenkasse unter dem 6. November

'25 mit, dab Oskar und Kurt G. nur versehent-

ch von ihr aufgenommen worden seien, und

laß sie infolgedessen zur Zurückzahlung der an

>ie geleisteten Beitrage für die Zeit vom I. Mai

s 31. Oktober 1025 bereit sei; sie* habe die*

i< deranmeldung bei der Ortskrankenkasse

um 1. Mai 1023 veranlaßt. Später lehnte |e-

loch die Ersatzkasse die* Rückzahlung der Bei¬

träge gegenüber der Arbeitgeberin mit der Be¬

gründung ab, daß sie hierzu auch dann nicht

pflichtet sei, wenn ihr die Versicherten zu

Unrecht angehört hätten. Solange sie* tntsäch-

i h Mitglieder der Ersatzkasse gewesen seien,

nne die Ortskrankenkasse keine Beiträge be-

nspruchen. Die Arbeitgeberin lehnte nunme*hr

iie Zahlung von Beiträgen an die Ortskranken¬

sse ab, weil sie nicht verpflichtet sei, die Bei¬

träge zweimal zu bezahlen. Die Ortskranken¬

kasse teilte mit Schreiben vom 15. Februar 1026

den Sachverhalt dem Versicherungsamt in L.

mit und bat, „in dem Streitfalle zu entscheiden."

Das VA. erließ daraufhin am 20. Februar 1926

eine an die Ersatzkasse gerichtete Verfügung,
in der es der Ersatzkasse aufgab, die* Beitrag«*

für Oskar und Kurt G. an die Arbeitgeberin
zurückzuzahlen mit dem Bemerken, dab es der

Erledigung der Angelegenheit bis Ende des

Monats spätestens entgegensehe.

Gegen diese Verfügung legte die Ersatzkasse

Beschwerde bei dem Oberversicherungsamt in

Z. ein, indem sie ausführte, sie habe nach $315
RVO., der auch für die Ersatzkassen gelte,
Oskar und Kurt G. als Mitglieder behandeln

müssen und sei infolgedessen bis zu deren

Wiedereintritt in die Ortskrankenkasse be*i-

tragsberechtigt. Durch Entscheidung vom

13. April 1020 hat das OVA., Beschlußkammer,
die Beschwerde der Ersatzkasse verworfen.

Hiergeegen richtet sich die weitere* Beschwerde*

der Ersatzkasse*, die zulässig und begründet

war. Die Verfügung des VA. vom 20. Februar
1020 ist nicht in einem Streitverfahren, sondern

im Verwaltungswege erlassen worden. Sie-

stellte sich als ein Anordnung des VA. im Auf¬

sichtswege dar. Als solche unterlag sie jedoch
der Aufhebung, weil das VA. ge*ge*nüber einer

Ersatzkasse Aufsichtsbefugnisse nicht hat. Das

VA. hat vielmehr nach | 377 Abs. 1 RVO. Auf¬

sichtsbefugnisse nur «ge-e^enüber den reichsge¬
setzlichen Krankenkassen, während zur Aut¬

sicht über die Ersatzkassen als Versicherungs¬
verein auf Gegenseitigkeit le*di<giich die nach

dem Gesetz über die privaten Versicherungs¬
unternehmungen zuständige* Behörde berufen

ist. Die Anordnung des VA. war daher recht¬

lich nicht begründet.
Allerdings hat die Ortskrankenkasse L. bei

dem VA. überhaupt nicht den Erlaß e*ine*r

solchen Anordnung, sondern Entscheidung „im

Streitfälle" beantragt. Da indessen das VA.

daraufhin ein Streitverfahren nicht eingeleitet
hat, so kann es dahingestellt bleiben, was die

Ortskrankenkasse mit ihrem Antrage* eigentlich
bezweckte*. Sie würde im übrigen bei einem

Streitverfahren gemäb $ 405 Abs. 2 RVO. nicht

in der Lage gewesen sein, gegenüber einer

nach $ 517 Abs. 2 RVO. ordnungsgemäß vor¬

gelegten Bescheinigung über die Zugehörigkeit
der Arbeitnehmer zu der Ersatzkasse deren

Rechtmäßigkeit in Frage* zu ziehen (zu vergl.

die Entsch. des RVA. Großer Senat, 3036, Amtl.

Nachr. des RVA. 1027 S. 253). Soweit es sich

aber um einen Streit der Arbeitgeberin mit der

Ersatzkasse* über die Beitragspflicht handelt

(^ 520 RVO.), war die* Ortskrankenkasse ihrer¬

seits an dem Verfahren nicht beteiligt und

konnte daher se*in<* Einleitung nicht beantragen.
Da nach den vorstechenden Ausführungen die*

Anordnung des VA. /u Unrecht ergangen war,

hätte das OVA. der dagegen gerichteten Be¬

schwerde der Ersatzkasse stattgeben müssen.

Nachdem es indessen aus sachlichen Erwägun¬
gen der Beschwerde den Erfolg versagt hat, wai

auch seine Entscheidung auf die* weitere Be¬

schwerde der Ersatzkasse* aufzuheben, ohne dah

es darauf ankam, ob di»* Ersatzkasse, was d

OVA. verneint hat, sich auf § 315 RVO.

stützen konnte.
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| AUFGABEN UND LÖSUNGEN|
Lösungen zu den in Nr. 15 gestellten Aufgaben.

Zur 1. Aufgabe.
Zu Erage 1. Für die* Zeit vom 11. bis

IZ März und vom 21. bis 27. April ist das

satzungsmäbige Krankengeld zu zahlen. Vom

13. März bis jO. April hat er Anspruch auf das

Hausgeld der Kasse. Die Zahlung von Versor¬

gungshausgeld kommt nicht in Frage, da das

von der Kasse* zu zahlende Hausgeld höher
/ils dieses ist.

Zu Erage 2. § 182 Abs. 2 RVO., § 186

a. Si O. Di»* Ablehnung des Versorgungshaus-
geldes stützt sich aut I 13 RVG.
Z u P r a g e 3. Aui Grund der Antwort zu

Präge 1 war Krankengeld von insgesamt 10,80
Reichsmark /'« zahlen. Davon erhält die* Kasse*

ein Drittel ss 3,00 RM. ersetzt. Für die Zeit

der Krankenhausbehandlung hat sie einen Er¬

satzanspruch in Höhe von zwei Dritteln, des

satzungsmäbigen Krankengeldes, das sind ins¬

gesamt 31/20 RM.

Zu Frage 4. $ 14 RVG.

Zur 2. Aufgabe.
Zu Pmge I« An die hir seinen Wohnsitz

zustandige* Allgemeine Orts- oder Landkranken»

Zu Frage X § 8 Abs. 3 RVG.
Zu Frage* J. Der Zugeteilte erhält eine

tägliche Rente* von 1/30 RM. (45:30). Dazu
kommt das nach der Kassensatzung zu zahlende
Kiankengeld in Höhe von 3 RM. täglich, ins-

gesamt 4,50 RM. Die* Vollrente betrügt taglich
3 RM. 00:30). Um den Unterschied zwischen
diesen hehlen Beträgen ist das angenommene

„Kassen"krankengeld zu kürzen, da die Rente
des Beschädigten und das Vcrsorgungskranken-
geld den Betrag der Vollrente* nicht übersteige-n
dürfen. Es sind also an Versorgungskrankengeld
nur 1,50 RM. täglich zu zahlen« Eine- weitere
Kürzung findet nicht mehr statt, da die nach¬

gewiesene Einkommensminderung von 4 RM.

täglich (120 : 30) darüber hinausgeht. Würde
sie nur 1,20 RM. täglich betragen, dann dürfte*
das Versorgungskrankengeld auch nicht höhei

bemessen werden.
Zu Frage 4. § 12 RVG.
Zu Frage 5. Der Höchstbetrag des Haus¬

geldes (SOprozentige Rente) beläuft sich aut

täglich 2,50 RM. Die während der Heilanstalts¬

pflege weiter zu zahlende Rente beträgt für den

lag 1,50 RM. Der Unterschied zwischen beiden

Betragen wird als Versorgungshausgeld ge¬
zahlt. Auch hier kann eine weitere Kürzung
nicht vorgenommen werden, da die Einkom¬

mensminderung den Betrag des Versorgungs-
hausgeldes von 1 RM. übersteigt.
Zu Frage 6. § 13 RVG.

Zur 3. Aufgabe.
Zu Frage 1. Personen, die auf Grund fol¬

gender Gesetze Rente* beziehen: a) RVG. vom

12. Mai 1990 in der Fassung vom 31. Juli 1025;
b) Altrentnergesetz vom 18. Juli 1921; c) We*hr-

machtversorgungsgesetz vom 4. August 1921;
d) Kriegsnersonenschädengesetz vom 15. Juli

1922; e) Reichsgesetz über die Schutzpolizei
der Länder vom 17. Juli 1922; f) Gesetz über
die Versorgung der Polizeibeamten beim Reichs¬
wasserschutz vom 26. Februar 1926.
Zu Frage 2. Mit Ausnahme der Altrentner

haben sämtliche anderen Beschädigten einen

Rechtsanspruch.
Zu Frage 3. Nein! Die Uebertragung,

Pfändung und Verpfändung der Versorgungs-
gebiihrnisse wegen eines Anspruchs einer öffent¬
lich-rechtlichen Körperschaft ist nur zulässig
wenn es sich um einen solchen auf Rück¬

zahlung einer nach gesetzlicher Pflicht ge*-
währten Leistung handelt.
Z u F r a g e 4. | 68 Abs. 1 Nr. 4 RVG.

Literatur.
Sürzcls Reichsvcrskheruiijcs-. Reichst crsorsnSS«* und

I ürsorzerecht. Verlag res W Kohlh er, 3t ttgart«
tWI Preii I V her in «reite« Kreisen uinte

J von «Ht« Seite« als bcwlbn anerkannte ..> tt
'

i^t In ie . lahrgang 1926 erschienen, f.; enthalt dies-

!i die Indikator In dei f chaftsversichen i
seil den fahr |W4. außerdem et das mil der Reichs¬
versicherun« «nd Reichst rgung verwa Qebiei Jer

Fürsorge durch d.is Mandate Mitglied des Reichsver-
beruw is, Obcrregierungsraf I>r. Behrend, be¬

arbeitet, ii Werk i^t wieder fiir den Praktiker eine
I

. bc lür seine tu

Me Vertreter*ahlcn /ur sozialen Versicherung, Ein
Handbuch von Pricdrich Kleeis, Bürgermeister in Aschers-

lebe« I" 3 RM., Hall inei -4 RM., mit Schreib«
lurchscbossca S RM. Verlag Friedrich A. Wordel,
c 1. ChristianstraBe 19. — Dk Versicheruni

Versi !i icer s *ie besonders die

.;
•

icke« Vereinigungen (Arbcttgeberverbände und
Üci chatten) sc! sieh durch d.is Oesetz vom

\,:_: 1921 \ *f gas« neue Aufgaben gestellt Das vor¬

liegende Handbuch scheint gas« besonders geeignet, alle

Beteiligten dabei zu unterstützen. In erschöpfender
Weise wird der gcsnsite StoH eingehesd kommentiert.

besonder« zu begrfiSen ist aber, daB hier zum erstessMil
alle Neuerungen des Qesetzet berücksichtigt worden sind,
noch ehe die neuen Wahlordnungen und Musterw ahlord-

nsngta vorliegen, so daü diese für den Herbst zu er¬

wartenden tusfthrungsbestimmungns den Wert in«Werkes
in keiner Weise beeinflussen werden. Bei Vorbereitungen
und Durchführung der Wahlen wird das vorliegende
Handbuch nicht aa entbehren sein.

Verzeichnis der Krankenkassen des Landesverbandes
Vorden des Hauptverbandei Deutscher Krankenkai ien.

Herausgegeben vom Landesverband Norden. ~ Im eri

Peil sind die Krankenkassen nach der BttChstabenfolgC
aufgeführt, während der /weite Teil ein alph_.v.ischt s

Ortschaftsverzeichnis enthält; hinter jedem Ort ist an¬

gegeben, «reiche Krankenkasse hierfür zustand.« ist. Das
Verzeichnis bietet also einen guten Ueberblick Iber den

s /. den Geschäftsbereich, die Mitgliederzahl usw. dei

einzelnen Kassen. Es wird für jeden Interessenten von

rroBtm Wert sein.

Alle hier oder anderweitig angezeigten Bücher und Schriften können bezogen werden durch die
Buchhandlung des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO 36, Oranienstr. 40/41.

Verantwortlicher Schriftleiter: Josef Aman. — Verlag des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban)Druck: Vorwärta Buchdruckerei Paul Singer & Co. — Sämtlich in Berlin.
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Beeilen Sie sidb
für Ihr Alter und Ihre Familie zu sorgenl
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Die Leistungen der AngestelltenVersicherung und anderer Pensions¬

einrichtungen sind unzureichend. Sie müssen sich zu diesen

Leistungen einen Zuschuß sichern durch den Beitritt zur

Pensionskasse

des Zentralverbandes derAngestellten
Diese Kasse gewährt Ihnen bei Eintritt Ihrer Berufsunfähigkeit Lei¬

stungen,dievonkeineranderenähnlichenEinrichtungerreichtwerden.

AuchIhrenHinterbliebenen wird Witwen- und Waisenrente gewährt.
DerKasse kann jedes Mitglied desZentralVerbandes!derAngestellten
beitreten, das nicht erwerbsbehindert oder krank ist. Über 50 Jahre

alte Personen und Personen, die mit einem Körperschaden oder

Geburtsfehler behaftet sind, der die Erwerbsfahigkeit beeinträchtigt,
können nicht aufgenommen werden. Die Leistungen werden nach

Anteilen und der Dauer der Mitgliedschaft berechnet. Sie können

bis zu 5 Anteile erwerben. Der monatlich im voraus zu zahlende Bei¬

trag beträgt für jeden Anteil

2,— Mark bei Eintritt nach Vollendung des 30. Lebensjahres
ä,OU 0 0 0 0 rr tr 3^ rr

m\ 0 0 0 0 rr rr
^". n

1,— n n n
vor „ „

30. bis zum

vollendeten 30. Lebensjahre. Dann sind auch von diesen Mitgliedern
2,— Mark monatlich zu zahlen.

Für diesen geringen Beitrag gewährt Ihnen die Kasse fiir jeden
Beitragsanteil ein jährliches Ruhegeld, es beträgt nach einer Bei¬

tragsleistung von

5 Jahren ., . .
150 Mark 15 Jahren . . .

200 Mark

7
„ . . .

160
„

17
m .

.210
„

9
„ ,. . .

170
„

19
„ . . .

220
.

11
. .. . .

180
„

21
„ . . .

230
.

13
„ .

. . .
190

„
23

„ . . .
240

„

25 Jahren
. . .

250 Mark

ihre Witwe erhält 50 v. H. des Betrages, der Ihnen als Ruhegeld an

Ihrem Todestage zugestanden hätte oder gewährt worden ist. Die

Waisenunterstützung beträgt 15 bis 25 v. H. des Ruhegeldes.
Seien Sie sich Ihrer Verantwortung gegen sich selbst und Ihre

Familie bewußt.

Werden Sie sofort Mitglied!
Säumen Sie nicht länger; jeder Tag bedeutet einen Gewinn für Sie

und Ihre Familienangehörigen. — Aufnahmepapiere und jede ge¬

wünschte Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Ortsgruppe oder von der

Hauptgeschäftsstelle des ZentralVerbandes

der Angestellten, Berlin SO 36, Oranienstraße 40/41
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Jeder

einsichtige Angestellte
muß dafür sorgen, daß bei seinemAbleben nicht nurdie

Bestattungskosten vorhanden sind, sondern daß auch

die Angehörigen in den erstenWochen nach dem Tode

des Ernährers vor finanziellen Sorgen bewahrt bleiben.

Die Möglichkeit, sich ausreichend für den Sterbefall

zu versichern, bietet die

Sterbekasse desZ.d.A.
GegenEntrichtung eines mäßigenBeitrages kannjedes
Mitglied des Zentralverbandes der Angestellten sowie

dessen Ehefrau für den Sterbefall versichert werden.

UnsereZdA-Sterbekasse ist einVerein aufGegenseitig¬
keit, dem Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung
unterstellt, und zweifellos die günstigste Kasse aufdem

Gebiete der Sterbeversicherung. — Plugschriften mit

dem Auszug aus der Satzung sowie Aufnahmeanträge
sind erhältlich bei allen Ortsgruppen und in der

Geschäftsstelle der

Sterbekasse
des Zentralverbandes der Angestellten
zu Berlin

(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)
BERLIN SO36,ORANIENSTRASSE40-41
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